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L Das Wort Hufe, das in Deutschland bis weit in die Neuzeit hinein 
I die Einheit des bäuerlichen Grundbesitzes samt den darauf stehenden 
; Gebäuden und den damit verbundenen Nutzungsrechten, aber auch 

samt Abgaben und Diensten bezeichnet, wird in vielen tausend mit- 
telalterlichen, lateinisch geschriebenen Urkunden mit mansus übersmt. 
So ist dieses Wort nicht mit Unrecht als Entsprechung von mhd. huobe 

V betrachtet worden, und man hat diese Bedeutungsidentität auch für 
Y die althodideutsche Zeit vorausgesetzt, in der das deutsche Wort im 

allgemeinen als hoba, huoba, hccba auftritt; auf Nebenfonnen soll hier ' nidit eingegangen werden. Die altsächsische Entsprechung ist hoga, 
8 geschrieben zumeist hom. 

Allerdings hat der gemeinsame Lehrer des Jubilars und des Ver- 
fassers, Rudolf Kötzschke, bereits 1920 darauf hingewiesen, da8 im 
mittelalterlichen Latein mansus zwar ,an zahlreichen Quellenstellen 
dasselbe wie Hufe" ist, doch fährt er fort: ,Von manere verweilen ) oder w o b  abzuleiten, bedeutet dies Wort zunzchst die Wohnstät- 

1 te"'. Undeutlicher drückt sich ein Menschenalter später Friedrich 
Lütge aus: ,Der lateinische Ausdrudr mansus . . . bedeutet nicht immer 
das gleiche wie Hufe. In nordostdeuuchen Quellen ist die Manse of- 
fenbar eine kleinere Einheit (etwa '12 Hufe oder noch kleinere Stüdre), 
in mitteldeutschen Quellen bezeichnet mansus offenbar vielfach die an 
Bauern des Fronhofverbandes ausgegebenen Bauernstellen, in anderen 
Urkunden' wiederum ist darunter lediglich die Hofstatt zu ver- 
steheng." 

Auf die Angabe der umfangreichen älteren Literatur über die Hufe 

*) R Kö tzsc  hke, Grundzüge der d n i m d m  Wdaftsgerrhidia bis zum 17. 
Jahrhundert (1920, '1921), S. 90. 

3 F. L ü t g e ,  Deursdie Sozial- und Wimch&gesduchre (1952). S. 65 f. In Lütges 
Gesdiidite der deutschen Agnrverfassung wird S. 48 dw Hufenpmblem umgangen. 
AusfOhrlidi geäußert hat er si& dagegen in dem Auf- DieHufeinduthüringid- 
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soll hier verzichtet werden. Wir wollen vielmehr der Frage des Ver- 
hältnisses von Hufe und Mansus in fränkischer Zeit, das nach wie vor 
als ungelöstes Problem gelten muß, auf Grund eines geschlosseiien 
Quellenkomplexes nachgehen, des Liber donationiim des Klosters Wei- 
ßenburg in1 Elsaß, eines Kartulars, das um 860165 niedergeschrieben 
wurde und für diesen Zweck besonders geeignet erscheint. Es liegt vor 
in der für ihre Zeit vorzüglichen Ausgabe von C a s p  a r  Zeuss3. 
Eine Nenausgabe ist seit langem in Vorbereitung und wird hoffentlich 
bald erscheinen können. Der Herausgeber, Herr Arcliivdirektor Dr. A. 
D o 11 in Speyer, hatte die große Freundlichkeit, mir die Texte der 
Neuausgabe in den Druckfahnen zugänglich zu machen, wofür icli 
ihm zu besonderem Dank verpflichtet bin. Die Arbeit wurde auf diese 
Weise wesentlich erleichtert, da die alte Ausgabe der Ortsidentifizie- 
rungen völlig ermangelt. Auch heute sind freilich nicht alle derartigen 
Fragen gelöst, und manche werden wohl für immer unlösbar bleiben. 
Die Nummern der Neuausgabe stimmen mit denen der alten überein, 
da beide Ausgaben die Texte in der Reihenfolge abdrucken, wie sie im 
Kodex aufeinander folgen, und lediglich chronologisch geordnete Re- 
gesten beigeben, ein Prinzip, dem auch die Ausgabe des Codex Lax- 
reshamensis folgt, wenn auch mit gewissen notwendigen Modifikatio- 
nen" und dem auch bei der Ausgabe der Fuldaer Urkunden hatte ge- 
folgt werden sollens. Selbstverständlich werden manche Probleme sich 
erst klären lassen, wenn die Neuausgabe mit Einleitung und Re,' 01stei-n 
vorliegt. Eine Nachprüfung der zitierten Stelleii ist aber rebus sic stan- 
tibus auch in der alten Ausgabe ohne weiteres möglich. 

WeißenburgG liegt am Fuße des als Wasgenwald, im Nordteil als 
Hardt bezeichneten nördlichen Stückes des westlichen Randgebirges 

besrirchen Agraiveifarsung, zulerzt in: F. Lü  t g e ,  Siudien zur Sozial- und Wirt- 
sdiafisgeschichre. Gesammelte Abhandlungen (1963), S. 77-111, NO aber C. 91 f. die 
Frage der Bedeutung der \Voiies mami<r nur gerireifi wird. Hierzu äußerte sich 
Lürgc in dem Aufsatz Hufe und Mansus in den miricldcutrchcn Qiielleii der Karo- 
lingerzcii, VSWG 30 (1937), C. 105-128. Er betrachtet hier den manars de: Hersfel- 
der Ubeilieferung als einc ,Hufe von sirengerei Abhängigeit, eine Hinteisassen- 
stelle", wie er sein Ergebnis in Studien C. 91 f. selbst zurammenfaßte. Gegen diese 
Auffassung wandic sich E. S c h m i e d e r ,  VSWG 31 (193S), S. 348-356. 

3) Tradiriones posressianesque Wizcnburgcnses, ed. C. Z c u r s (1842). 
9 Codex Laurcshamensis. ed. K. G l ö c k n e r .  3 Bde (1929136). Zu den Abwei- 

diungen vgl. Bd. 3, C. 98 e., 181 s. 
Urkundenbuch des Klosters Fulda, hirg. E. E. S i e n g c l  (1958). Die erste Lie- 

ferung ersdiien 1913, der ernte Band (aller Erschienene) reicht bis 802. 
9 K. G l ö c k n e r ,  Die Anfäiigc des Klorierr Weißenburg, EIS.-Lothr. Jb. I8 

(1939), C. 1-46; Karte S. 26. 
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der Oberrheinischen Tiefebene, das in alter Zeit den Namen Vosagus 
führte und bei den Geographen im allgemeineii als durch die Senke 
von Zabern von den eigentlichen Vogesen abgegrenzt gilt, an der 
Stelle, wo die westliche der beiden südnördlichen linksrheinischen 
Römerstraßeii von einer aus Selz kommenden Straße erreicht wird und 
die Lauter überschreitet. Gegen Süden begrenzte der riesige, noch heute 
zu großen Teilen nicht verschwundene Hagenauer Forst ein kleines 
Siedlungsgebiet um Weißenburg, das auch nach Osten hin vonl Bien- 
wald inehr eingeeiigt war, als dies heute der Fall ist. Dieses Siedlungs- 
gebiet selbst war lieineswegs waldfrei, wie der Name Hochwald zwi- 
schen Görsdorf und Lemhach erweist. Es ist von einer Art Paßlage 
gesprochen wordeii, sicherlich mit Recht, sofern man die vom Gebirge 
uiid vom Bienwald eingeengte Süd-Nord-Verbindung im Auge hat. 
Es ist allerdings zu bemerken, daß auch nach Westeii hin alte Verbin- 
dungsliiiien über das Gebirge bestanden, die für die Klostergründung 
von Bedeutuiig waren, und es ist bezeichnend, daß sich die ältesten 
Besitzungen des I<losters vor allein nach Westen und seit etwa 730 
auch nach Südwesten hin erstreckteni. Nach 730 vermehrte sich der 
Besitz iin Elsaß außerordentlich, ohne daß die Schenkungen im Saar- 
und Seillegau aufgehört hätten. Im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts 
treten auch umfangreiche Schenkungen im Speyer- und Wormsgau hin- 
zus. Das Kloster selbst liegt im Speyergau. Es sind naturräumlich ge- 
sehe11 recht verschiedene Gebiete, über die sich der schließlich im Librr 
donationum verzeichnete Klosterbesitz erstreckte, uiid dies ist selbst- 
verstai~dlich auch bei einer agrarverfassungsgeschichriimen Untersu- 
chung wie der vorliegeiiden im Auge zu behalten. Insbesondere kom- 
men unterschiedliche Verhältnisse im alt- und im jungbesiedelten Land 
in Betracht. 

Nur  im Vorübergehen kann auf die Ortsnamenfrage hingewiesen 
werden, die im Elsaß zu besonders heftigen I<ontroversen geführt hat9 
und für  die der Weißenburger Liber donationum das älteste Be!eg- 
material liefert. Während er im Saar- und Seillegau nicht eiilen ein- 

') Ebd. Karre C. 27. 
S, Vgl. die Zusammenstellungen bei W. G l e y ,  Die Weißcnbmger Ubcrlieferun- 

gea als siediungigerchicirlidie Qucllc, Eis.-Lailir. Jb. 9 (1933), C. 71-94, hier C. 85 ff. 
Mir dem Verlust ciiies zweiten Codes, der dic Cdienkungen im Cpeyer- und Worms- 
gau enrhielc, isi mir hohei Walirrcieinlicikcil- zu rechnen; vgl. Anm. 37 a. Au& ur- 
bariale Aufzeidinungen mürren vorhanden gewesen sein. 

O) F: J. H i m l y ,  Inrroduction a la roponymie alnacienne, Rev. d'Alnace 91 
(1955), C. 7-54. 



zigen Ortsnamen mit dem Grundwort -heim enthiltlo, sind die -heim- 
Orte im Elsaß relativ häufig vertreten". Heute sind sie für weite 
Teile der elsässischen Ortsnamenlandschafl be~timmend"~. Das Kar- 
tenbild läßt hinreichend den Zusammenhang mit den -heim-Namen 
der Pfalz erkennen. Man gewinnt den Eindruck, daß eine Ausbreitung 
in nord-südlicher Richtung stattfand. Ob dies mit den Franken in Ver- 
bindung zu bringen isti2, kann hier dahingestellt bleiben, ebenso die 
Frage nach abgrenzbaren Räumen fränkischer Staat~siedlung'~. 
Schwerlich wird man bestreiten können, daß im Elsaß -heim-Namen 
insgesamt jünger sind als die -ingen-Namen, die der Liber donationum 
nicht nur im Elsaß, sondern auch im Saar- und Seillegau ausweist. Auf 
der Karte erscheinen sie gleichsam durch die -heim-Namen abgedrängt. 
Ihnen wiederum geht eine Schicht vorgermanischer Ortsnamen vor- 
her'" die im Elsaß anscheinend ebenfalls weitgehend verdrängt wur- 
den, während sie in Lothringen sehr viel häufiger erhalten geblieben 
sind. Die Flußnamen sind in großem Umfang kelti~ch'~. 

Namen mit dem Grundwort -darf sind im Elsaß nicht ganz se1tenl6, 
wobei mir eine Gruppe um den Hagenauer Forst auffällt. In Rechnung 
zu stellen ist bei diesen Namen ein Schwanken der Grundwörter: 
Betschdorf ist 792 als Batanesheim, 808 als Batanantesheim belegt, 
umgekehrt Bilwisheim 788 als Blidolfestorf und Biblisheim 773-824 
achtmal als Bibwresdorf U. ä., dagegen 781 in Biberesheimo marcu. 
Weitere Beispiele für die ursprüngliclle Austauschbarkeit beider Grund- 
wörter sind Dauendorf, Alt-Eckendorf, Ettendorf, Görsdorf, Nühlen- 
dorf, Ringendorf, Rottelsheim, Schalkendorf". Für den Saargau bringt 

'9 G l e  y (wie Anm. S), C. 82 fi. Heibiizheim isi 717 in villa Cl~arbode belegt. 
Hilbesheim 763 infra fine Hilbodiaga, 713 in Cilbociaga rnarca; Didirnerchairne 699 
in der Actum-Zeile von Nr. 240 ist Deidesheim in der Pfalz. 

") Gley,S.S8ff .  
"Q) Karte 29 irn Elraß-Lothringirchen Atlas, hrsg. G. W o l f r a m  u. W. G l e y .  
'?I Dies ist die Ansicht von F. Laneenbedt. die er an vielen Stellen vertreten hat; " 

vgl. OrtsnamenEewcgungen und -wandlungen im rüdwentdeutrchen Raum, Bcr. z .  dr. 
Ldeskde. 13 (1954), C. 171-198. 

'3) F. L a n e e n b e c k .  Problenie der eliäsrisdien Gesdiichte in fränkisdier Zeit, 
Alem. Jb. 1927, C. 1-132, hier C. 49 fi. mir Tabellen und Karren. 

1" Vsl. die Karte bei H i m l y  (wie Anm. 9), C. 38, die leider nur das obere ELaß 
berücksidirigc. 

' 5 )  Ebd., Karte C. 21. 
") G l e  y (wie Anm. 8), S. 98 ff. 
") Belege bei G l e y  a. a. 0. Sic sind nicht in der Ncuausgabe nachgeprüf? worden, 

da nicht beabsichtigt ist, hier einen selbständigen Bcitrag zur Oranamenforschung 
vorzulegen. 
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der Kodex nur Burg- und Saar-Altdorf, für den Seillegau überhaupt 
keinen -d~rf-Namen'~,  ein Befund, dem weiter nachgegangen werden 
sollte. Auch bei diesen Namen handelt es sich wohl um eine jüngere 
Schicht, wofiir vor allem spricht, daß bei schwankendem Grundwort 
sich zumeist -dorf durchgesetzt hat. 

Umstritten ist die ethnische und sprachliche Zuordnung der Namen 
auf -weilerlg, die sich im Elsaß vor allem in langer Kette am Ostrande 
der Vogesen aufreihen, also wohl auf Rodungsboden liegen. Der un- 
bestritten lateinische Ursprung des Wortes macht die Behauptung un- 
möglich, so benannte Orte seien nicht auch von romanisch sprechender 
Bevölkerung besiedelt worden. Selbst wenn im Bestimmungswort ein 
germanischer Personenname steht, könnte erstens der Träger Romane 
gewesen sein - man kennt die zeitweilige Bevorzugung germanischer 
Namen bei den frankisierten Romanen - und konnte zweitens ein 
Alemanne oder Franke sich romanischer Bevölkerung zur Ortsgrün- 
dung bedient haben, die dann bei dem Schwanken der Grundwörter, 
das wir beobachten konnten und das auch und gerade für villare giltz0, 
ihre Ortsbezeichnung durchsetzte. Es fallt auf, daß der Kodex -weiler- 
Namen im Speyer- und Wormsgau nicht kennt". Andererseits kann 
inan nicht in Abrede stellen, daß villare als Appellativum ins Aleman- 
nische übernommen worden ist; zu vergleichen ist Nr. 82 von 786 in 
ztilare quod dicitur Aginoniuilla in der Mark Lembach, der Vater des 
Schenkers hieß Agino. Die Schreibung mit 1 statt 11 entspricht der oR 
zu belegenden im Ortsnamengrundwort uuilare und hingt wohl mit 
der nur in germanischem Munde möglichen Akzentverlagerung auf die 
erste Silbe zusammen. Die nunmehr erfolgende Dehnung des ursprüng- 
lich kurzen i hat schließlich nhd. weiler ermöglicht. Das Wort ist offen- 
bar als ja-Stamm angesehen worden (vgl. z. B. uilari Gebualdo 712 = 

Geblingen a. d. Albe in NI. 231 und 232). Weiler sind nachweisbar noch 
um 700 gegründet worden: 718 uuilari meo, ipsum sane quem ego de 
nozlo edificaui = uillari meo quam ego de nouo edificaui = cum illo 
uilare quem ego de nouo in ipso fine construxi Nr. 194, 195, 227. Die 
Namen der in der Urkunde NI. 227 genannten Unfreien sind deutsch, 
jedenfalls in der übergroßen Mehrzahl. Man wird also auch von Ale- 

") G l e  y ,  C .  S5 ff. Die heurigcn Nameii Bärendorf und Rimsdoif sind irn Kodex 
nur mit den lateinischen Grundwörtern villa und uillare überlieferr. 

'') H i m l y  (wieAnm.9),S.31ff. 
") Dies lehrc ein Blick in die Listen G le  y s. 
") Lorenzenuillare bci G l e  y ,  C. 95 enrscamrni einer anderen Quelle, vgl. die 

Ausgabe von Zeuss, C. 262. 
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mannen gegründete und mit Alemannen besetzte -weiler-Orte nicht in 
Abrede stellen können. An die Stelle des Entweder-oder tritt ein So- 
wohl-als auch, und es kann sich nur darum handeln, das zahlenmäßige 
Verhältnis der beiden Gruppen zu ermittelii, sofern dies möglich ist. 

Wichtig scheint mir zu sein, daß in den Ortsiiamengrundmörtern 
uilla und uillare oder uilare sehr olc wechseln'< Bedeutungsmäßig ha- 
ben beide Wörter sich offensichtlich schon im 7. Jahrhundert im Elsaß 
nidit mehr unterschieden; die Bedeutung war in beiden Fällen „Dorf", 
d. h. Gruppeiisiedlung. Der Or t  Görsdorf erscheint 695 als uilla Ger- 
leihes, 696 aber als Gerleicouilare, 69[3/4] als uillare G a i r e l ~ i g o ~ ~ .  
In vielen Fallen benennen die -villare-Namen jüngere Ausbauorte. 
Höchst bezeichnend ist beispielsweise eine Urkunde von 713114: 
campo et silua insimul tenentis in Cilboi~aga marca (Hilbesheim) in 
Remune zsiilare". Die Rodui~g ist in  vollen^ Gange, doch besteht der 
Or t  schon 712 als uilla Rirnoni'", obwohl in der Gemarkung einer an- 
deren villa gelegen. Das besiedelte und bevirtschaftete Land ist be- 
reits im frühen 8. Jahrhundert offenbar vollstäiidig in Gemarkungen 
gegliedert gewesen, denen auch Wald zugeteilt war, und dieser Wald 
stand wenigstens teilweise in der Gewere eiiizeliier und hieß mituiiter 
dann forastis'". Im Jahre 741 gibt es nodi iininer Waid in der Geinar- 
lrung (silua quod in ipsa fine uel in ipsa rnarca uisus sum habere), zu- 
gleich einen über 60 Ruten langen Kamp (campo, quod ego ad Ger- 
trude iusto precio comparaui . . . et ipse Campus hubet in 1ongv.m per- 
tigas sexaginta et reliqua)"" ~ielleicht eine Art Waldhufe. Zunächst 

?3 Belege bei G l e y  passim, Einielbclegc erübrigen sich. 
") NI. 43, 223, 46. Zum Philologischen mögen sich die Fachleute äußern. Die Fü- 

gung Peraoneiinaiiie im Geniiiv mir nachgerielltcm Appellativum (,Avricourt-Ty- 
pur") gilt als germanisch, die Fügung Appellativum mii nachgeriellrem Perronenna- 
men irn Genitiv a!s romanisch. Hierzu paßi schlecht dcr „siarkeY Genitiv Gerleihes. 
Die I:orm Geireleigo wird man als Obliquus auffassen müsreii, der den Genitiv ein- 
schließ~. Vgl. beispielsweise auch v.illa Gcbaaldo (Sr.  231, 712 Geblingen), v.(v.)iiari 
Gebi?aldo (Nr. 232 f., ebenfalls 712); dagegen zilla Gerelaigi (Nr. 186, ebenfalls 
712) und wiederum Gaerlaigo~illa (Nr. 6, 713). 

2" Nr. 244. Der Or t  ist nicht mehr zu  idenrifizieren und o h b a r  wieder abge- 
gangen, also vielleichr eine sogenannte Fehlgiündung gewesen. 

25) NT. 234, 237. ZU vergleichen sind hier die zilia Teirrino und das xilare Mac- 
chone, beide wie die v.illa Rimoni am fluairti Hirca gelegen (der Brüschbach, vgl. die 
Vorbemerkung zu 231). 

2%) Beispielsweise Nr. 192 (Waldhambach 712), Nr. 196; Nr. 249 (Rimsdarf 
790), Nr. 211 (Rimsdorf 798). Bei der Erörterung des Forstbcgriffs wird man diese 
Belepe nicht übersehen dürfen. Weiterer privaier Waidbesitz: Nr. 244, 273, 200. 
?3 Nr. 233. 



Hufe und lilansus im Libei Donationum des Klosters Weißenburg 39 

blieben, wie man sieht, diese Weiler in der Mark des Dorfes, in der die 
Rodung stattfand. Später erhielten sie eine eigene Gemarkung, die aus 
der Muttergemarkung herausgelöst wurde: 790 in uilla in marca Ri- 
munuileri, hoc est iurnales X I I  et forasticm mewm". 

Der Name Weißenburg selbst ist durchsichtig (661 ad  monasterio 
donno Petro Uuizenburgo)". Ihm treten zur Seite Saarburg (713 in 
castro Saraburgo), Surburg (765 actum Swraburgo monasterio) und 
Straßburg (774 in ciuitate S t razb~~rg)?~ .  Den Fragen der Herkunft und 
Bedeutung des Namengrundwortes -burg soll hier nicht nachgegangen 
werden. Die wenigen Belege ergeben jedenfalls, daß es im 8. Jahrhun- 
dert im Elsaß sowohl ein castrum wie eine civitas wie ein monasteriu7n 
bezeichnen kann. Auch in Weißenburg bat es 825 ein castrum gegeben, 
falls nicht das Kloster damit gemeint istma. Das Kloster Weißenburg 
wird 661 erstmals genannt und ist wohl kurz vorher ins Leben getre- 
ten30. Als Gründer wird in der ältesten erhaltenen, von Bonefacius 
ausgestellten Urkunde des Klosters Bischof Dragobodo von Speyer an- 
gesprochen"', der entweder als Diözesanbischof - Weißenburg liegt in 
der Diözese Speyer - hier erscheint oder Mit~Iied einer Adelsgruppe 
ist, der die Gründung des Klosters zuzuschreiben ist und der wohl auch 
die vielerörterte Irmina, die Gründerin des Klosters Oeren bei Trier, 
angehörte, da sie im Kloster begraben wurde3< Für diese Gruppe sind 
die Namen Gundwin und Rodwin zu belegen, und auch der erste Abt 
Rodwin (Chrodoinus) wird ihr zugerechnet, der seinerseits an der 
Spitze einer Gruppe vermutet wird, in der der Name Iiodwin in Be- 

") Nr. 219. VgI. Nr. 201, 211, 238. Die Neuausgabe möchtc diesen Ort von 
Romzine uv.ilare bei Hilbesheim trennen, war mich nicht überzeugt. Aber auch im 
anderen Falle bleibt der Beleg aussagekräftig. Die Belege für -weile,-Oric mir eige- 
ner Mark lassen sich leicht vermehren. 

" 8 )  Nr. 203. 
Nr. 66, 192, 54. 

"Ja) Nr. 152. 
K. G l ö c k n e r ,  Eine Weißenburgei Urkunde und Hildebert, der ersie karlin- 

gische König, Eis.-Lothr. Jb. 20 (1942), C. 1-9. Die Umdatierung der Urkunde Nr. 
203 wurde von F. H i m l y ,  Les plus anciennes chartes et le, origines de I'abbayc 
de Wirsembourg, Bibl. de l'Ecole des chartes 100 (1930), C. 281-294 überzeugend 
vorgenommen. Dagegen wird man seiner Datierung der Klostergründung in die 
Zeir von 63112 nicht zustimmen könncn, vgl. H. B ü t t n e r ,  DA 4 (1941), C. 584. 
Noch weniger hat mich A. D e c k e r ,  Die Gründungrzeit des Bcnedikrinerklosters 
Weißenburg irn Elsafl, H Jb 70 (1951), S. 42-52 überzeugt. 

*') Nr. 203: Domno et pntri D~ogobodo episcopo Bonefacircr . . . monasterio . . . 
qiie ipre pontifer conrtnrrit. 

Sq G l ö c k n e r ,  wie Anm. 6. Zustimmend H .  B ü t t n e r ,  DA 4 (1941), S. 583 f. 



Ziehung zum Kloster nicht weniger als fünfmal a~ftaucht3~.  Wir haben 
den komplizierten personengeschichtlichen Problemen hier nicht wei- 
ter nachzugehen, sondern können uns mit der Feststellung begnügen, 
daß an den Schenkungen für Weißenburg mächtige Familien beteiligt 
sind, die über ausgesprochenen, teilweise weit verstreuten Großgrund- 
besitz verfügen34. Der Name Bonifacius erscheint audi später im Zu- 
sammenhang mit den Chrodoinen",und diese Gruppe ist in1 Seillegau 
begütert. Von hier aus ist das Kloster anscheinend gegründet und do- 
tiert worden, verfügt allerdings schon sehr früh über Besitz auch in 
Görsdorf im Elsaß3% Der Geschichte des Klosters ist hier nicht weiter 
nachzugehen, auch nicht seinem Verhältnis zu den karlingischen Haus- 
meiern und Königen3'. Die literarische Blüte, die es erlebte und die sich 
im 9. Jahrhundert vor allem an den Namen Otfrid knüpft, ist bekannt. 

Bevor wir uns nach diesen einleitenden Bemerkungen unserer eigent- 
licheu Aufgabe zuwenden, muß wenigstens ein kurzes Wort zu der 
benutzten Oberlieferung gesagt werden. 

Der um 860165 zu datierende Liber donationum enthält 274 Ur- 
kundenabschriften, die sich aber auf 263 reduzieren lassen, wenn man 
die Doppelstücke unberücksichtigt läßt. Sie betreffen Schenkungen im 
Elsaß, im Saar- und Seillegau und nur gelegentlich solche in1 Speyer- 
und Wormsgau, nämlich dann, wenn sie in Verbindung mit Schenkun- 
gen im Elsaß erfolgten. Ein zweiter, verlorener Kodex war 1810112 
offenbar noch  vorhanden"^, der diese Gaue umfaßte. Die den Ab- 
schriften zugrundeliegenden Urkunden des Erhaltenen verteilen sich 
auf die Jahre 66112 bis 862165; Nachträge sind hier nicht zu berück- 
sichtigen. Es handelt sich somit um einen Zeitraum von immerhin zwei 
Jahrhunderten. Die Hauptmasse der Urkunden, nämlich 201 Nuin- 
inern, gehören dem 8. Jahrhundert an, abgesehen von drei nur ungenau 
„um 800" zu datierenden Stücken (Nr. 32, 33, 48) und einem weite- 

SS) L a n g e n b e c k ,  Probleme (wie Anm. 13), S. 33. Ebd. S. 29 die Gruppe um 
Gundoin. 

Vgl. bei L a n g e n b e c k  die Ubersidiren S. 30, 34 f. und Karte 9 sowie die 
Ausführunoen S. 36 ff. 

S5) Glöckner(wieAnm.30) ,S.2.  
NT. 36. Dieser Besitz wird bezeidinenderweise durch Kauf vermehrt: Nr. 46, 

43, i9. 
$7 Vgl. hierzu A. S c h ä f e r ,  Die Abtei WeiDenburg und das karolingisdie Kö- 

nigtum, ZGORh NF 75 (1966), S. 1-53. Hier ist auch die Frage eines karlingischen 
Immunirätsprivileger und der Schenkung der sog. Muntat durdi Pippin erörien. I& 
bin skeptisdi. 

972) Vg1.K. V e r h e i n , D A  11 (1955). S. 347. 
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ren, das nur ,,um 700" einzuordnen ist (Nr. 39). Einen besonderen 
Schatz stellen die Abschriften von acht Urkunden aus dem 7. Jahr- 
hundert dar (Nr. 203, 213, 38, 46, 43, 232 = 205 = 252, 240, 242). 
Aus dem 9. Jahrhundert enthalt der Kodex 49 Urkunden. Auf knde- 
ruiigen, die bei der Abschrift am originalen Text vorgenommeil wor- 
den sind, ist hier nicht einzugehen. Sie sind geringfügig und betreffen 
den Gegenstand unserer Untersuchungen kaum. 

In 43 der insgesamt 263 Urkunden werden hobae das sind 
16,3 Prozent. Berüclrsichtigt man, daß es sich mit nur wenigen Aus- 
nahmen um Urkunden handelt, die Grundbesitzveräußerungen betref- 
fen, so ist der Prozentsatz nicht hoch. Diese hobae liegen in 47 Orteii. 
Die von der Zahl der Urkunden abweichende Zahl kommt dadurch 
zustande, daß einige Orte jeweils mit hobae in mehr als einer Urlrunde 
genannt werden, andererseits aber einige Urkunden hobae an mehr 
als einem Ort  nennen. Die Zahl der Orte mit hobae ins Verhältnis zur 
Zahl der in Urkui~deil des Kodex überhaupt genannten Orte zu setzen, 
in denen Grundbesitzbeweguiigen stattfinden, wird erst zwec1;mäßig 
sein, wenn das Ortsregister der Neuausgabe vorliegt. 

Im 7. Jahrhundert werden hobae in Weißenburger Urkunden nicht 
genannt. Die älteste Erwähnung wird 70516 datiert3< Sie ist damit, 
wenn ich recht sehe, der zweitälteste Beleg für hobae überhaupt". 
Nur zwei weitere Nennungen im Kodex gehören ins erste Drittel des 
8. Jahrhunderts", obwohl die Gesamtzahl der Urkunden bis 732 im- 
merhin schon 46 beträgt. Im Verlauf des zweiten Drittels des Jahr- 
hunderts nennen 12 Urkunden hobaea. Die Gesamtzahl der UrIrundeil 
von 734 bis 766 beträgt 47, ist also der Zahl der vorher überlieferten 
fast gleich. Die Zahl der Urkunden mit Nennung von hobae hat sich 
jedoch, bezogen auf die Gesamtzahl der überlieferteil Urkunden, ver- 
vierfacht. Aus der Zeit von 767-800 enthält der Kodex 107 Urkun- 
den, dazu 3 fragliche. Nur in 16 von ihnen werden hobae genannt43, 

In chronologischer Reihenfolge Nr. 228, 36, 40, 248, 8, 15, 3, 2, 1, 147, 142, 
179, 170, 103, 131, 91, 54, 57, 61, 5S, 93, 95, 96, 70, 84, 86, 125, 124, 22, 31, 236, 
19, 180, 127, 69, 175, 198=251, 151, 268, 204=257, 156, 272. 
Ich hoffe, daß ich nichrr übersehen habe. 

Nr. 228. 
'O) Der älteste beciifft Großrnonra in Thüringen. C. W a m p a c h ,  Geschichte der 

Grundherrschaff Echternach 12, Quellenband (1930), Nr. 8. 
") Nr. 36, 40. 
'3 Es sind die in Anrn. 38 unter Nr. 248-103 aufgezählten Urkunden. 
'3 Nr. 131-31 in Anm. 38. 



so daß die Quote jetzt wieder deutlich absinkt. Auf die 49 Urkunden 
des 9. Jahrhunderts entfallen 12 mit hobae, deren Zahl allerdings je- 
weils relativ hoch ist. Mit 24,s Prozent liegt der Anteil jetzt über dem 
Gesamtdurchschnitt, während der vorhergehende Zeitraum nur 14,6 
Prozent erreichte, also unter dem Durchschnitt blieb, den das erste 
Jahrhundert mit 25,5 Prozent weit übertraf. Wir registrieren nahezu 
eine Halbierung im letzten Drittel, der eine Vervierfachung im zwei- 
ten Drittel gegenübersteht. Würde man, was angesichts des gänzlichen 
Fehlens von hobae im 7. Jahrhundert und der geringen Zahl im er- 
sten Drittel des 8. Jahrhunderts naheliegt, die Vervierfachung mit der 
Vermehrung der hobae insgesamt in Zusammenhang bringen, dann 
müßte die Halbierung einer Verminderung entsprechen, und dies an- 
zunehmen fällt schwer. Ob in diesem Falle quantifizierende Ermitt- 
luilgeii der aufgezeigten Art zu geschichtswissenschafilichei~ Aussagen 
zu fuhren vermögen, möchte ich dahingestellt sein lassen. 

Die genannten hobae begegnen stets als Objekre der Veräußerung 
im dispositiven Teil der Urkunden und nicht, falls ich nichts übersehen 
habe, iii Pertineilzformeln. Einzelne Hufen werden in 38 Fällen ver- 
äußert, je 2 Hufen am gleichen Ort  sechsma14*, 3 dreima14j, 4 fünf- 
mals6, 6 einmal4' und 13 ebenfalls einmalls. Diese beiden letzten Zah- 
len gehören in die Jahre 821 und 820, liegen also für Weißenburger 
Verhältnisse spät. Auf die Fälle, in denen Bruchteile von Hufen ge- 
nannt werden, wird sogleich zurückzukommen sein. Mitunter wird be- 
tollt, daß es sich um ganze Hufen handelt4s. Solche Fälle legen die 
Vermutung nahe, daß ein Landmaß gemeint ist, und wirklich treten 
855 in Borselshausen (südl. Buchsweiler) und Lixhausen (südöstl. 
Buchsweiler) hobae zu 30 Tagwerk (Ackerland) und 3 Fuder Wieseil 
entgegenja. Allerdings werden in der gleichen Urkunde als weiteres 
Schenkungsobjekt zwei Gehöfte (curtile) mit zugehörigen (ad ipsas) 
60 Tagwerk und 6 Fuder Wiesen zu Talastat (unbekaniit) in den Mar- 
ken Ettendorf und Riilgendorf (beide östl. Buchsweiler) genannt, ohne 
als zwei Hufen zu gelten, obwohl doch offensichtlich die gleichen 
Größen vorliegen. Es dürfte sich um neu errichtete Stellen handeln, 

Nr. 228. 170, 93, 180, 127, 272. . . .  . ~ 

dsj N*. 2, I, 95. 
" 6 )  Nr. 8, 3, 19 (zwei Dörfer), 268. 
47) Nr. 175. 
4$ Nr. 69. 
*$) Beispielsmebe Nr. 31, 19. 
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da die uilla Talastat in zwei Marken liegt und vielleicht eine bald 
wieder wüst gewordene ,,Fehlgründung" ist, in der hobae erst in der 
Bildung begriffen waren. In Buchsweiler selbst wird sehr viel früher, 
nämlich zum Jahre 725, eine hoba uestita genannt5'. Der Begriff ist 
aus anderen Quellen geläufig und bedeutet die von einem darauf sit- 
zenden Bauern bewirtschaftete Hufe im Gegensatz zur absa, der zur 
Zeit unbesetzten Hufe. Die Existenz solcher anderwärts als mansi absi 
bezeichneten Stellen wird damit auch für den Weißenburger Bereich 
vorausgesetzt; sie sind tatsächlich vorhanden (Nr. 152). Eine andere 
Größe hatte 788 eine hoba in Bilwisheim (?): et in ipsa hoba sunt 
iurnales X X j 2 .  Noch anders war 86215 die Hufengröße in Ratzweiler 
(nö. Saarunion): hobas II cum areolis et edificiis et iurnale L X X I I I I ,  
de pratis carrada X V l j s .  

Die eben erwähnten Bruchteile von hobae müssen nicht auf Real- 
teiiung von Hufen beruhen oder von vornherein geringer vermessene 
Bauernstellen sein. Es kann sich auch um ideelle Anteile handeln, die 
dem Kloster eingeräumt wurden, um in den Genuß rechtlicher oder 
materieller Vorteile zu gelangen, während die zurückbehaltenen Teile 
den Anspruch des bisherigen Besitzers sicherten. Gewiß können solche 
Anteile aber auch aus Erbteilung entstanden sein, was nicht besagt, daß 
eine Teilung des Ackerlandes tatsächlich vorgenommen wurde. Gleich 
in der ersten Urkunde, in der eine hoba überhaupt erwähnt wird, 
schenkt 70516 die gottgeweihte Uolfgunda, die Tochter des Uuolfoald, 
zwar ihr Wohnhaus und eine von einem unfreien Ehepaar bewirt- 
schaftete und bewohnte hoba, ihren sonstigen Besitz zu Ottweiler 
(östl. Drulingen) aber nur zu einem Siebentel, und andererseits schen- 
ken Otmarus und Imma 713 zu Bettweiler dem Kloster fünf Sechstel 
ihres Gesamtbesitzes, behalten ihren Erben aber ein Sechstel vor". 
Khnlich mag es zu beurteilen sein, wenn 808 in Osterendorf (aufge- 
gangen in Nieder-Betschdorf) die tertia pars de una hoba geschenlrt 
wirdj". Halbe Hufen begegnen 774 in (Suffel-)WeyersheidG und 801 
in Hessen (südl. Saarburgy'. Im zweiten Falle handelt es sich um vom 
Kloster in der Art einer sogenannten precaria remufieratoria ausgege- 

") Nr. 40. 
") Nr. 125. ~4 NI. 272. 
s, Nr. 228, 202. 

NT. 19. 
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benes Land, so da5 wohl an das halbe Landmaß einer vollen Hufe 
gedacht werden muß. Die vom Empfänger dem Kloster ursprünglich 
übereignete Hufe, die er ebenfalls in der Form der Benefizialleihe zu- 
rückerhielt, wird so charakterisiert: hoba una cum casa et scu~ia et 
cum terris pratis pascuis siluis aquis aquarumqite drcursibz~s, sicut ad  
ipsa hoba pertinet, et tres mensuras supra ad  ararej*. Es wird nicht 
recht klar, ob das zusätzliche Land nicht zur Hufe gerechnet wird, 
weil diese eine bestimmte Größe oder weil sie eine bestimmte Rechts- 
qualität hat, oder ob die Hufe vergrößert wird. 

Anders als hobae erscheinen mansi (das Wort kommt in allen drei 
Geschlechtern vor) schon in den Weißenburger TJrkunden des 7. Jahr- 
hunderts, und zwar in einem Teil der Pertinenzformelnjg, wobei zu 
beachten ist, daß andere Pertinenzformeln ohne mansi auskomnienGO. 
Man wird überschlägig sdiätzen dürfen, daß beide Formen sich in ä1- 
terer Zeit etwa die Waage halten. Als selbständige Gegenstände der 
Veräußerung treten mansi ebenfalls entgegen, wenn auch wesentlich 
seltener als bobae. Der um die deutsche Agrargeschichte hochverdiente 
Gustav Caro hat zu Beginn unseres Jzhrhunderts sehr subtile Unter- 
suchungen angestelltG1, in denen er die Identität von hoba und mansus 
auf Grund der WeiDenburger Quellen glaubte feststellen zu könnenE. 
Es wird zu uiitersuchen sein, ob er recht hatte. Weniger wichtig ist die 
Feststellung, daß Caro eines der beiden untersuchten Dörfer falsch lo- 
kalisiert hates. 

Wir gehen von einer für Weißenburger Verhältnisse späten Urkunde 
betr. Marsal von 840141 (vielleicht schon 833) aus. Geschenkt wird 
in uico Marsello manso I, et habet ipse mansus exterminationem: de 
uno latus Gaussaltus tenet, de alio latus racio ad  sancta fifaria, de uno 
fronte fluuius Sali currit, de alia fronte Strata publica61. Zweifellos 

") NN~. 236. 
50) NT. 69, 46, 223, 39 usw. 
60) NT. 203, 43, 240, 242, 229 usw. 
#') G. C a r o ,  Zwei Elzärrer Dörfer zur Zeit Kails der Großen. Ein Beitrag zur 

wirtrchaflsgeschichtlidien Verwertung der Traditiones Wizenbuigenses, ZGORh, 
N. F. 17 (1902), S. 450-479, 563-587. 

S. 464. 
83) K. G l ö c k n e r ,  Aux Bords des Vosges Septentrionales & 1'Epoque Fianque, 

Rev. d'Alsace 93 (1954), C. 21-35. Es handelr sich nicht um Laubach, sondern um 
Lernbach, was insofern nicht ganz gleichgültig isr, als Laubach deutlich als jüngere 
Gründung auf Rodungsboden erkennbar irr, während Lembach irn altbesiedelten 
Lande liegt. Vgl. die Karte vor S. 21. Au& die Siedlungsformen sind verschieden. 
6 3  Nr. 215. 
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handelt es sich im vicus weder u m  eine H u f e  noch u m  ein znsammen- 
hängendes Wiesen- oder Feldgrundstück, wie solche nicht ganz selten 
auftreten. Als Beispiele nenne ich de terra culturali X X  iurnales in 
campum unum iuntos, et est terminata: ab uno latere hubet Suaide- 
mundus et ab alio latere Ratuuino et ab uno fronte peruenit ifi Salux- 
sia6" oder campo et silua insimul tenente et de uno latus est terra 
sancti Petri, alio latus sancto Georgio, et Uuicbertus tenet fronte uno, 
sancta Maria alia uero fronte in  OttenbaciGG, oder ipse campus de uno 
latus Freodolfus et sui consortes tenent, de alio latus et ambas frontwr 
Theudoinus tenetG7. Offensichtlich sind mansus und campus nicht das 
gleiche. Man wird vielinehr in  Marsal ein bebautes oder doch zur Be- 
bauung geeignetes Grundstück i m  Orte selbst vermuten und findet dies 
bestätigt, wen11 man weitere Beispiele zum Vergleich heranziehtG8. I ch  
führe sie in  chronologischer Reihenfolge an, wobei ich - v o n  Perti- 
nenzformeln abgesehen - Vollständigkeit anstrebe. 

1. 712 Geblingen: mansus cum casa deruper campis piatis silzis aquis 
aquarumque decursibus. Nr. 231. 

2. 712 Görsdorf: mansum ad commanendum cum campis pratis pascuis 
siluis aquis aquarumque decwisibus ad ipso manso aspiciente. Nr. 
150. 

3. 713 Görsdorf: mansum imzm et de terra arabilia ad ipso manso aspi- 
ciente iurnales V I I l  ad integro, seu edifciis siluis pratis pascuis 
aquis aquarumque decwrsibus. Nr. 6. 

4. 757 Preuscbdorf: porcionem meam in Bruningouilla: X X V  iurnales de 
terra a>-ubile, de pratis 111 carrada, manso uno. Nr. 140. 

5. Vgl. Anm. 68. 

6.786 Mark Lembadi: uilare q. d. Aginoneuilla: excepto manso usw. Nr. 
82. 

7. 787 Darningen: de terra aratziria iurnales X X I  et de prata carradas 111 
et manso I ,  ubi sergus casam et scziriam uel ortum stabi!iie potest 
et uineam I ,  ubi carrada potest co!lisere de uino. Nr. 83. 

7. Preuschdorf und Markweilei 742. 
Nr. 263. Görlineen 763. 

E') Nr. 230. ~ur t ingcn  777. Weirerc Beispiele: Nr. 235 (mir Maßangabe), 244 
(verderbt). Wiese: Nr. 44. 

Man könnte auch einwenden. bei Marsal handle es sidr nicht um eine viIIa. 
sondcrn um einen durch die Salzgewinnung charakreiisierten vicr~r, und das Beispiel 
sei deshalb nicht typisch. Dies würde dann auch für Straßburg gelten, wo  784 ein 
mansus bezeugt ist (Nr. 60). 
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8. 787 Gisselfingen: manso et casa super stabilita . . . et quicquid ad ipso 
manso aspicere uidetur, hoc ert tarn terris domibus aedificiis pratis 
pascuii siluis aquis aquarumqile decursibzs. Nr. 216. Vgl. Nr. 249. 

9. 825 Reiningen: manso ad commanendum qui subiungit inter fines do- 
minica er stratas duas ad integrum cum omni hedificio super eo 
stabilitas. Nr. 185. 

10. 828 Rorrelsheim: pomarium I ,  uineas duos, mansas absas 111, iurnales 
terre X X X X .  NI .  152. 

11. S33/ Wiistung Kazfeld bei Berstetr und Olwisheim: Dedi . . . iurnales 
860 X X X I I ,  prata ad carradas I I .  Recepi e contrario ab eodem mo- 

nasterio i n  ipso marca mansas II et quicquid ibidem de rebus 
sancti Petri consistit. NI .  115. 

12. Vgl. Anm. 64 und 68. 
Die hier unter 1,2,  schwerlich auch 4 angeführten Urkunden, eben- 

so die unter 6-8 sind jeweils vom gleichen Schreiber alle 
anderen stammen von verschiedenen Schreibern. Man wird einräu- 
men, daß keiner der angefiihrten Belege zwingend die Bedeutung 
„Hufe" Für mansus erfordertG9, sondern daß sie alle einen guten Sinn 
ergeben, wenn man die Bedeutung „Hofstattc' unterstellt. Felder, Wie- 
sen, Weiden, Wälder und Gevässer als notwendige Grundlage bäuer- 
licher Wirtschaffsweise erscheinen nicht als Bestandteile, sondern als 
Zubehör der marzsi. Schon in Nr. 1-3 ist dies deutlich. Etwas anders 
ist das Verhältnis in Nr. 4 und 7, wo der mansus am Schluß genannt 
ist und nur insofern in Beziehung zum vorhergenannten Ackerland und 
zu den Wiesen steht, als er mit ihnen zusammen verschenkt wird; 
nichts nötigt zu der Annahme, daß ein Zusammenhang schon vorher 
bestand. Unterstrichen wird dies in 7 durch die zum mansus hin- 
zugefügte Eriänterung: u b i  seruus casam et scuriam uel o r t u m  stabilire 
potest. Nimmt man dies wörtlich, und man wird dies tun müssen, so war 
der mansus ein Bauplatz, wie wir heute sageil würden, wo Wohnhaus, 
Scheuer und Garten Platz finden konnten, ein Grundstück also im 
Dorfe, nicht wie der Campus in der Flur, zum Wohnen bestimmt, wie 
es in Nr. 9 heißt, wo die Gebäude bereits vorhanden sind. Auch Nr. 8 
ist sehr deutlich: das Wohnhaus ist auf dem mansus errichtet, alles 
übrige ist dessen Zubehör, auch die Gebäude. In keinem Falle erscheint 
in diesen Stellen der mansus  nochmals in der Pertinenzformel, wo er 
sonst so häufig genannt wird. 

6" Ich meine im Gegenteil, daß die Beispiele lehren, daß mansrrs nicht gleich hoba 
ist. 
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Der Skeptiker wird dies alles vielleicht für interessant, aber mög- 
licherweise nicht für zwingend halten. Ihm seien folgende Stellen aus 
Weißenburger Urkunden zum Vergleich mit den bereits angeführten 
bereitgestellt: 
13. 748 Mietesheim: II citrtilia, ubi potes casa et scuria super ipsas stabi- 

lire et ortzis encoli et X V  iurnales de terra et de prata ubi potes col- 
ligere V I I  carrada feni, pascuis aquis aquarumque decursibus. Si- 
militer (in Lembach) ccutilia I cum casa super ipsa stabilita et 07- 

t u m  encultum, hoc est t a m  terris campis siluis pascuis aquis aqua- 
ywmque decursibus. NI. 148. 

14. 705/ Ottweiler: ctirtile ad commanendum et casa desuper ubi ego ad 
6 presens commanere uideor. Nr. 228. Die Urkunde hat uns bereits 

beschäftigt. Geschenkt werden außerdem zwei genannte mancipia, 
offensichtlidi ein Ehepaar, curn hoba eorum, casa ubi ipse manere 
uidentur. 

l5.833/ Balzenheim: arealem legitimam, casam i n  ea et granicam et area- 
860 lem uacuam, prata ad carradas V et i n  ipsa Reni fluminis locum ad 

molinam legitimam, et in eodem loco molinam paratam. Recepi 
contra ab eodem monasterio in  eadem villa areales I I ,  ambas cum 
edijicio constructas, iurnales X L I I ,  prata ad carradas 111. Nr. 167. 

Es dürfte kein Zweifel möglich sein, daß die curtilia in Nr. 13 der 
Sache nach das Gleiche sind wie der mansus in Nr. 7, nämlich Grund- 
stücke, auf denen Wohnhaus, Scheuer und Garten errichtet werden 
können. Das curtile in Nr. 14 dient a d  commanendz im wie der mansus 
in Nr. 9;  von der casa des die geschenkte h o b a  bewirtschaftenden Ehe- 
paars wird es abgehoben. Die Schenlierin ist Deo sacrata; es kann 
sich nicht um einen gewöhnlichen Bauernhof handeln. Auch die areales 
in Nr. 15 lassen deutlich die sachliche Identität mit den mans i  anderer 
Nummern erkennen, ob bebaut oder unbebaut. Das Attribut legiiima, 
das der mealis  ebenso wie der mol ina  beigefügt wird, zeigt vielleicht, 
daß die arealis ebenso wie die Mühlstatt unter besonderem Recht steht. 
Es handelt sich um das im alemannischen Bereich als Ehofstatt bezeich- 
nete Grundstück. 

Daß curtile und arealis dasselbe seien wie hoba hat noch niemand 
behauptet und wird niemand behaupten wollen. Die Bedeutung ist 
H~fs t a t t ' ~ ,  und dasselbe bedeutet im Weißenburger Liber d o n a t i o n u m  

Weitere Beispiele für curtile Nr. 128, 54 (Straßburg!), 133 (cum clnzrura ad 
ipso cartile pertinente), 57 (mit uines), 65, 246, 121 (carale cum cartile, folgt die 
übliche Pertinenzformel) usw. Auch in Perrincnzformeln tritt dar Wort entgegen, 



das Wort manstts, und zwar, wie ich meine, ohne Ausnahme. Es sei 
ausdrücklich bemerkt, daß dies für Quellenlcomplexe anderer Pro- 
venienz nicht in gleicher Weise gilt. Vor allem in Schrifistüclcen, die 
bei Hofe hergestellt wurden, ist das Wort mansus schon am Ende des 
8. Jahrhunderts der Hufe gleidizusetzen, dies gilt, wie weiter unten 
zu zeigen sein wird, audi für Weißenburger Besitz. Die sonstigen not- 
wendigen, sehr umständlichen Untersuchungen werden an anderer 
Stelle vorgelegt werden. 

ebenso arealis (z. B. Nr.  9, 35). Mit übertriebener Bescheidenheit heißt er in Nr. 169 
(Minwersheim 711) ariolo iuxtn arca monarterii ipritri, das Gmndsrüdi mint immer- 
hin 14 x 6 Ruten (pertegae), also gewiß mehr als 800 qm. Wie manr?rr und curtile 
begegnet auch dar areale in Straßburg (780, Nr. 153). Ein weiteres Wort von gleicher 
Bedeutung ist vielleicht harena in NI. 125 f ?  Bilwisheim 788: der Herausceber - 
übersetzt in Anlehnung an die Bedeutung im .klassischenu Latein .Candgrubee, war 
natürlich ebenfalls möglich irr). In Preuschdoif (Nr. 25) gibi es 805 einen Herrenhof, 
dessen Beschreibung interessant ist: cirrtiiem indominic~tam anod mihi mter meus 
tradidit coram terGbbur riclrt ipre manebat, qrticqilid nd illsm iurtilem pe>tinet carir 
edifcilir rcirriis pomariir terrir terretzriir iumaier LXX pratd ed carradas X campir 
pascrrir silirir aqisir nqzarwmqse decnrsibrsr et mancipiir hir nominibzs: Beratjrit, 
Gerbirc. Auch dar Grundstück, auf dem Herrenhof stehr, heißt also cartilir. An ihm 
haftet alles weitere Zubehör, das sich von dem der bäuerlichen clrrtilir nur durch 
die terreturia unterscheidet, offenbar Herrenland besonderer Lage oder Art; man 
müßre gern die deutsche Bezeichnung dafür. Terra ralica erscheint in iVr. 193 (Burg- 
altdorf 764). In der Pertinenzformel wcrden mansi und die Namen von 28 Unfreien 
eenannt. \Veiteres Zubehör des Herrenhofs lieet in Bariine die Pertinenzformcl be- " -. 
ginni tarn mansir domibilr edifciir pratii usw. Auch hier werden also Hofstatt und 
darauf stehende Gebäude getrennt angeführi, wie so of? in Periinenzformeln. In der 
zur Zeit der ersten erhaltenen Weißenburocr Urkunden entstandenen Foimelsamm- " 
lung Markulfs sind aber in der Pertinenzformel manri nicht genannt, vgl. I 13 hoc 
est tarn terrir, domibw, aedifciir, accolabi<r, mancipiis, aineir, silvii, campir, pratis, 
prrrclrii aquir aqgarirmve decurribnr ad integrum; in I 14 wird an diese Formel noch 
angehängr farinariir, adiecentiir, adpenditiii. Diese Formeln waren damals bereits 
Gemeingut, wie aus I 12 und I 15 hcrvorgehr, wo die Periinenrien nicht aufge- 
zählt, sondern einfach durch cr*m terris er cetera angedeuier werden. Gegenstand 
der Schenkung sind ausnahmslos villae, dar heißt hier wohl Höfe, so daß dar Fehlen 
der manri sich damit erklärcn könnre. Die Hofstatt iri im Begriff der villa mit 
enthalten. Die zitierten Formeln stehen MG Form. C. 50 ff. O b  sie in Weißenburg 
benutzt worden sind oder ob gemeinsame Quellen anzunehmen sind, kann ich nidit 
entscheiden. In I 30 ist Gegenstand der Schenkung ein 1ocellv.r czm colonicar illas, 
und nun folgt eine Pertinenzformel ohne mansi; der manrus ist hier wohl im Begriff 
colonica „Sitz eines co1onv.r" eingeschlossen (C. 61). In Nr. 33 bezieht sich die Per- 
tinenzformel auf den Gesamtbesitz eines fdelir, sic nennt zwar accolae und man& 
pia, auch domus und aedifcia, terrae usw. wie üblich, aber keine manri (C. 64). 
Nr.  35 beschreibt entsprechend den Gesamtbesitz eines Klorrcir. Die Pertinenzformel 
enthält mansi nicht, beginnt aber mit villabrrs, domibur, die villae schiießen die 
manri ein. In I1 1 werden die Hofstätten wiederum durch die colonicae mit vertre- 
ren (C. 72), die Formel fährt in bezeichnender Weise fort adii<nctis adiecenciir 
earum. Die Pertinenzformel von I 13 und 14 kehrt in I1 3 etwas crweiterr, aber 
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Haus und Garten umfaßte7% Dabei vermittelte, so stellt Kar1 Siegfried 
Bader mit Recht fest, die Hofstatt das Recht, sie war Rechtsträger, 
nicht das Haus, das vielmehr nur Zubehör der Hofstatt war7? Das 
Dorf ist ein Komplex von Hofstätten mit ihrem besonderen Recht, nur 
als solcher wird es selbst zum Friedens- und Rechtsbereich. Demgemäß 
ist der Dorfzaun, der im Weißenburger Liber donationum soviel ich 
sehe nicht erscheint, sekundär. „Der Hofetter ist die ursprüngliche 
Form, der Dorfetter hat sich aus ihm als Spätstufe langsam entmik- 
ke1t'"G. Die besondere wirtschaftliche und rechtliche Stellung des um- 
zäunten mansus stellt Bader zusammenfassend dar, indem er die Funk- 
tion des Hofzauns charakterisiert: „Der Hofetter, auf den der Haus- 
frieden ausgedehnt ist, hat also die verschiedenartigsten Funktionen: 
Schutz gegen weidende oder räuberische Tiere, Abgrenzung vom 
Nachbarn und Schirm gegenüber dem Fremden; er ist Weidrechts- und 
sonstige Gre i~ze ' '~~ .  Ausschlaggebend ist die rechtliche Sonderstellung. 
Der ,,Hausfriede" ist, dies muß wiederholt werden, zunächst nicht an 
das Haus geknüpft, das der alten Zeit ja als Fahrhabe galt, sondern 
an das umhegte Grundstiiclr, auf dem es steht. Deshalb wird dieses von 
den anderen Bestandteilen der Bauernstelle in den Weißenburger Ur- 
kunden so deutlich unterschiedeil. Unser Wort Heimstatt, das nicht alt 
zu sein scheint, gibt den Begriffsinhalt der Wörter mansus cxrtile area 
vielleicht besser wieder als das konkretere Hofstatt. Man wird, wenn 
in späterer Zeit Hufe und mansus gleichgesetzt werden, diesen rechts- 
geschichtlichen Aspekt nicht außer Acht lassen dürfen. Nur einmal 
erscheint, wenn ich recht sehe, außerhalb von Pertinenzformeln die 
Hofstatt (cutile) als Zubehör einer hoba (Nr. 95, Lembach 777: 
hobas I I I  cum curtilis), doch fährt die Urkiinde fort: et quicquid a d  

'" K. S. B a d e r ,  Dar Dorf als Friedens- und Rechtsbeieich (1957), C. 52 ff. 
'j) B a d e r ,  S. 53 f. Dazu Ergänzungen in: d e r s . ,  Rechrsformen und Sdiichten 

der Liegenschaftsnutzung im miirelalierliclien Dorf (1973), C. 259 f. Ebd. S. 52 ff. 
zum Garten und seiner Umzäunung. Hier C. 70 nochmals sehr klar: „Im Dorf, das 
ja für seinen inneren Bereich cine Vereinigung von Hofstättcn darstell% bildet der 
Garten zusammen mit eben dieser Hofstatt und dem über ihr errichteten Haus, sowie 
mit der Hofreite, die das Haus mit Dorfplatz, Straße oder innerer Allmende ver- 
bindet und der bäuerlidien WirtschaR im engsten Haurbezirk die notwendige Be- 
wegunpsfreiheir garantiert, einen Rechts-, Friedens- und Wirtsdnfcsbereich, der spe- 
zifische Berechtigungcn aufwcirr." Dies isr die arealis, dar cirrtilc und der manrar 
der älteren Weißenburger Urkunden, durchaus eine Einheit, wie idi betonen möchte. 
Gesonderte Gärten hat es ursprünglich nicht gegeben; sie gchörten zum mansirr. 

76)  B a d e r  (wie Anm. 74), S. 91 und wie Anm. 75, S. 265 f. 
'3 Wie Anm. 75, S. 266. 
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ipsas curtiles aspicere uidetur, womit das ursprüngliche Rechtsver- 
hältnis klargestellt ist. 

Wi r  wenden uns damit  den Belegen fü r  hoba zu. Es ist zunächst 
daran zu  erinnern, daß in dem hier uiltersuchten Material die hoba 
niemals als Pertinenz eines mansus erscheint. Wohl aber erscheint um- 
gekehrt der mansus in den z u  hobae gehörigen Pertiilenzformeln, so 
737 in Niefern, vor 739 in Görsdorf, 742 in Kirweiler, Sässolsheim 
und Wangen, 743 in Weitbruch usw.'" Man  kann es dabei schwerlich 
immer auf bloße Gedankenlosigkeit zurückführen, wenn in den Perti- 
nenzformeln mansi einmal genannt werden, dann wieder nichti\ Auf- 
fällig ist vor  allein die Tatsache, d a ß  dort, w o  Inhaber einer hoba 
auftreten, es sich ausschließlich u m  Unfreie handelt. Ich lege das Ma- 
terial vor, wobei Vollständigkeit angestrebt wird. 

Nr. 228. 705/6 Ottmeiler: mancipia id est duo . . . cum hobas eorum 

NI. 36. 713/14 Lörtzheini: qxam ipsi serui ad  ipsas hobas tenent. 

Nr. 40. 725 Buchsmeiler: hobam Imam t~estitam. 

Nr. 218. 73 [7] Weiher: choba una, ipsa quem Dagomarir possedit. Dieser 
muß cin Unfreier sein, denn Schenker ist Baldoinus. 

Nr. 8.737 Niefern: hobas I I I I  uineas 111 cum zineatzris et mancipia 
bis nominibus, folgen acht Namen. 

Nr. 15. 731/9 Görsdorf: serzum . . . cum hoba sua. 

Nr. 3.739 Cazfeld: Inhaber nicht genannt. 

Nr. 2. 742 Zinsweiler, Hegeney, Mietesheim, Hönhein~: Inhaber nicht 
genannt, doch werden gleichzeitig 13 genannte mancipia 
geschenkt. 

Nr. 1. 742 Kirweiler: hobas I I I  et manciyia super commanentes. Nie- 
fern: Sigimund cum sua hoba et cum trxore sua. Teiiringas: 
Heraldo ci:m sua hoba. Sässolsheim: Uulcheiro mit Frau 
und Kindern cum hoba sie1 cirm omne peculiare eorum. 
Wangen: Uitinnonc ciim rua hoha et Chibehilde genetrice 
sue. Am unfreien Stand der Genannten ist kein Zmeifel. 

Nr. 4. 743 Weitbruch: Inhaber nicht genannt. 

18) Nr. 8, 15, 1, 4. 
79) In Nr. 1 sagen die Pertinenzforrneln der hobae an erster Stelle tam mßnsis, 

bei der Pertinenzformel der rerrae indominicatae fehlen die manii. In Stotzheim 
weiden 783 bei VeräuRcruns einer hoba manri genannt, 787 bei Veräußerung einer 
anderen dagegen nicht, obwohl es hei5i qnicquid ad ipsam hobam arpicere uidetur 
tarn terrii domibirr aedificiir urw., die nur auf einer Hofstart gestanden haben kön- 
nen. Nr. 84, 86. 



Nr. 147.744 Preuschdorf: Inhaber nicht genannt. 

Nr. 142.743 Görsdorf: Inhaber nicht genannt. 

Nr. 179. 760 Uhlweiler: hoba Erzdoino. Er ist unfrei, denn Schenker ist 
Aphilherrus. 

Nr. 170. 760 Lemhach: VerkauR werden Uualdolfi<s cum zrore sza Bi- 
lihilda ciim hoba sua et peculiare eorum, weiter hobam 
Domgisi. Vgl. Nr. 96. 

Nr. 103.7 [66] Preuschdorf: hobam unam ad seruo uno qidem Ratharitts 
teret. 

Nr. 131. 767 Bullinrhorf (unbeli.): serzum ?neiim. . . cum hoba sua, 

Nr. 91. 767 Markweiler und Preuschdorf: hoba irna quem Adalharius 
tenet. Schenker ist Reginbertus. 

Nr. 54.774 Weyersheim: Inhaber nicht genannt. 

Nr. 57. 774 Appenhofen: Ansfrido hoba. Schenker ist Sigibaldus. 

Nr. 61.774 Masenheim (wüst bei ICaribach): illa hoba quam Madal- 
harius tenet men parte. Ungstein: hoba quam Odo tenet 
mea parte excepto sex mancipia. Sdienker ist Gerbaldus. 

Nr. 55. 776 rlppenhofen: Liv.dolf hoba et illo manso ubi ilfuatharius 
manet. Schenker ist Sigibaldus, Muatharius hatte von ihm 
den Besitz als benefcizm. Der Unterschied von (unfreier) 
hoba und (ireiem) mansus wird hier besonders deutlidi. 

Nr. 93, 777 Lembach: hobas I1 et illos serzos szper ipsam terram com- 
manentes. 

Nr. 95.777 Lemhach: hobas I11 cxm czrtilis . . . seu mancipiis. 

Nr. 96.777 Lembach: Domgisus cum hoba sza er Uzaldolf cum hoba 
sua. Dangolsheim: Hartuuinus cum hoba sua, in Pertinenz- 
forme1 10 genannte mancipia, darunter Domgis, Ualdof, 
Hartuuin. 

Nr. 70.774/52 Schaffhausen: Richbald schenlit seinen Gesamthesitz ex- 
ccpto hoba I et seruo I czm uxoTe sua et uinea I. 

Nr. 84. 783 Stotzheim: hobam illlam quam Isambertzs tenzit. Schenker 
ist Gozberrus. 

Nr. 86. 757 hobam I . . . er mancipiis his nominibirs: Zeizolf cum uxore 
sua Beratlinila. 

NI. 125. 788 Bilwisheim (?): hobam I ubi habitat Beratgis . . . et flium 
szzm. Schenlier ist Hi!da. 

Nr. 124.787/92 Görsdorf: hoba I mit Zubehör, Inhaber ist nicht genannt. 
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NI. 22. 798 Cazfeid (wüst b. Berstett): hobam I quam Ruadgerus ha- 
bet. Schenker ist Autbertus. 

NI. 31. 798 Dauendorf: hobam I integram ubi supra Reginharitrs ma- 
net. Schenker ist HildiTichus und Albiiichus presbiter. 

NI. 236. 801 Ureiiwilere (unbekannt): hoba una, Inhaber ist nicht ge- 
nannt. 

Nr. 19. 808 Kuhlendorf: hobas I I I I  intergras. Osterendorf (Orrsteil 
von Berschdorf): tertiam partem de una hoba. Semheim: 
hoba I.  Karlbach: hoba I integra. Hoc  sunt hobas V I I ,  e x  
his duo iunt uestita . . . et mancipiis bis nominibus: 8 Na- 
men, dazu Kinder. 

NI. 180.811 Senlbeim (wüst b. Hagenau?): hobas II ,  Inhaber sind nicht 
genannt. 

Nr. 127.819 Forstfeld: hobas II.  Frankenheim: hobam I .  Berg: hobam I. 
Dazu 10 genannte marrcipia. 

Nr. 69. 820 WaIf: hobai I I I  et iurnales X X I I I I  et illam marcam silua- 
ticam. Inhaber sind nicht genannt. Dettweiler: hobas X I I I  
mit Zubehör exceptis manicipiis. 

NI. 175. 821 Büsweiler: hobas V I  und Gesamtbesirz, Pertinenzformel, 
mancipiis his nominibui: 9 Namen. 

NI. 198. 251. Bercilinga (wüst b. Durstel): hobam I . . . et serirum I . . . 
830 ciim irxore necnon et fiiii eorum. 

Nr. 151. 840 Niefern, Bosselshausen, Waldolwisheim: sunt in  summa 
hobae V I I  et mancipia X V  his nominibus: 10 Namen, 1 
uxor, filii. 

NI. 268. 84[6] Durstel: hobas qiratuor una cum mancipiis is nominibus: 
4 Namen. 

Nr. 201.257. \Vesrhofen: benefcium . . . ad hoba I .  Inhaber ist nicht ge- 
851 nannt. 

Nr. 156.855 Bosselshausen: hobam I .  Lixhausen: hobam I . . . Et man- 
cipia his nominibus: 8 Namen. 

Nr. 272. 86M5 Ratzweiler: hobas II . . . et hec mancipia: 4 Namen . . . et 
de silzca ad dominiciim seruitium sufficienter. 

Selbstverständlich ist nicht jeder einzelne Beleg von der gleichen 
Aussagekraff. Der  Skeptiker könnte in manchen Fällen zweifeln, o b  
die  mancipia,  die zusammen mit  hohae auftreten, wirklich deren In- 
haber sind. Aber d a  dies in einigen Fällen ausdrücklich gesagt wird und  
Freie in keinem Falle genannt sind oder als Besitzer wahrscheinlich ge- 
macht werden können, muß  ihm die Beweislast zufallen. Es gibt auf 
Weißenburger Besitz keine hobae oder mans i  ingenuiles oder inge- 
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nuales, wie sie anderwärts bezeugt sind, und demgemäß auch keine 
mansi serviles. Es gibt nur hobae, und diese treten ausschließlich in 
Verbindung mit Unfreien auf, sofern Inhaber genannt sind oder sich 
wahrscheinlich machen lassen. Der Weißenburger Befund kann selbst- 
verständlich nicht verallgemeinert werden. Aber für deii Liber dona- 
tionum steht fest: alle hobae, die in ihm angetroffen werden - die 
Nennungen stammen aus einem Zeitraum von immerhin anderthalb 
Jahrhunderten -, sind, soweit Inhaber erwähnt werden, mit Unfreien 
besetzt. Mit ihren1 Namen wird die Hufe gelegentlich bezeichnet (Nr. 
179, 57, 58). Sie wohnen auf der Hufe (Nr. 1, 58, 93, 125, 31) und 
„besitzenc' sie irn ursprünglichen Sinne des Wortes (Nr. 248); sie haben 
sie inne (Nr. 36, 103, 61, 84, 22). Demgemäß wird das Possessivpro- 
nomen nicht selten zur Charakterisierung des Verhältnisses des Un- 
freien zu „seinerm hoba angewandt (Nr. 228, 15,1,170,96). 

Allerdings kommen, wie wir uns erinnern, nur in 16,3 Prozent der 
Urkunden hobae vor. Um ihre Stellung im Gefüge der Agrarver- 
fassung richtig zu erfassen, wird es nötig sein, auch den nicht in hobae 
liegenden Grundbesitz in Betracht zu ziehen. Wir können dabei aus- 
gehen von dem Ergebnis des schon zitierten Aufsatzes Gustav Caros: 
„Zunächst hat es sich herausgestellt, daß Dorf und Gemarkung von 
Laubach (richtig Lembach) und Preuschdorf nicht in Hufen zerteilt 
gewesen sind. Wohl gab es dortselbst Hufen, die mit Unfreien oder 
auch Freien besetzt waren, aber gerade die selbständig wirtschaftenden 
kleinen Freien hielten nicht Hufen iniie. Eben für die Besitzungen der 
Leute, die als die kleinsten Grundbesitzer angesehen werden müssen, 
wird die Maßbestimmung nach Hufen nicht angewaiidt"". Nach un- 
seren eigenen bisherigen Ergebnissen gab es Hufen im Besitz von 
Freien nicht, auch nicht in Lembach und Preuschdorf; insofern ist Caros 
Formulierung zu modifizieren, in einer Richtung allerdings, die durch- 
aus den Konsequenzen aus seinen eigenen Einsichten entspricht. Be- 
merkt werden muß außerdem, daß nicht nur die ,,kleinen Freien", 
sondern anscheinend auch die Unfreien auf ihren Hufen ,,selbständig" 
gewirtschaftet haben, wenn auch gegen Abgaben und Dienste, sonst 
wären sie schwerlich so relativ oft zusammen mit ihren Hufen und 
ihrer Fahrhabe veräußert wordens'. Aber dies wollte Caro wohl auch 

Wie Anm. 61, S. 581. 
8') Sdlon die ältesien Weißenburser Urkunden zeigen Unfreie im Besirz von 

Fahrhabe. z. B. Nr. 46 von 695: mracioiir hir norninibar et ibidem comrnanentibr<s 
Lirrbane er Adalmunt cxm omni peculiare eorr'm. Hufen nennt diese Urkunde nimt. 



Hufe und Mansus im Liber Donationum des Klosters Weißenburg 5 5  

nicht in Frage stellen. Wichtiger ist, daß nicht nur Bauernland, sondern 
auch Herrenland unverhuft war, in Caros Ausdrucksweise nicht nur 
solches der kleinen Freien, sondern auch der großen Freien. Als Beispiel 
wäre Frankenlieim (wiist b. Forstfeld) 819 anzuführen: hobam I atque 
agros non modicos in dominicato ad  urandun*< wobei nach dem Ge- 
samtbefund im Liber donationum mit Sicherheit gesagt werden kann, 
da8 hoba und dominicaturfi getrennt werden müssen. 

Um sicher zu gehen, fügen wir den beideii Dorfuntersuchungen 
Caros eine weitere hinzu. Wir wählen Görsdorf, nicht nur, weil für 
diesen Or t  die Uherlieferung relativ reichhaltig ist, sondern auch, weil 
zusainmen mit Lembach und Preuschdorf sich ein einigermaßen ge- 
schlossenes Bild für die Landschaft nördlich des IHagenauer Forstes 
ergibtX2". Es empfiehlt sich natürlich, die Angaben formal aii diejenigen 
Caros anzugleichen. Andererseits machen die Regesten der Neuaus- 
gabe präzise Angaben, die zu verändern uiinütz wäre. D a  mir ein 
Personenregister nicht vorliegt, müssen die schenkenden oder verkau- 
fenden Personen mit dem Persoiienregister bei Zeuss bestimmt werden, 
wobei zugleich die Angaben in den Vorbemerkungen zu den Urkunde11 
in der Neuausgabe zu berücksichtigen sind. Ahnlich wie bei Caro wer- 
den die Personen nicht bei den Einzelurkunden, sondern geschlossen 
am Scliluß abgehandelt. Es folgen also zunächst die einzelnen Ver- 
äußerungsakte. 
1. Nr. 38. 693/4 Die Geschwister Hildifrid (Mönch), Mangold und 

Waldswind schenken ihren Besitz zu G., Ai~stondorph 
(aufgegangen in Niederbetschdorf) und ihren Teil in 
Billigheim am Rohrbach. 

2. Nr. 46. 695 Adalgis/Allo, seine Frau Frauinswind und beider Sohn 
Mi10 verkaufen zu G. für 7 Pfund Silber ihr gesamtes 
elterliches Erbe samt Zuerwerb, dazu zwei dort ansäs- 
sige mancipia mit deren Fahrhabe. 

3. Nr. 43. 696 Asulf verkau& zu G. seinen Gesamrbesitz für 1 Pfund 
Silber. 

4. Nr. 150 712 Sweidmunt und Hildigern, Söhne Gundoins, anerken- 
nen den Verkauf eines mansus ad commanendum ciim 
campis, pratis usw. durch ihren Vater für 3 Pfund Sil- 
ber. 

SS) Nr. 127. 
ZU Görsdorf vgl. H. B ü t t n  e r ,  Weißenburger Studien, ZGORh. NF. 54 

(1941), C. 574 ff. 



56 Walter Schlesinger 

5. Nr. 186.712 Adalgis/Alolach verkauft zu G. rem meam propriam 
. . . hoc est de terra arabili iurnales X in  campo Kno 
simul cum marca de silua seo et in  aliis locis duas stir- 
pis ad stirpandum für 12 sol. 

6 .  Nr. 6. 713 Eppha mit ihrem Sohn Sigihari schenkt zu G. aus ihrem 
Wittum (de libeldute) einen mansss mit zugehörigen 8 
iurnales Ackerland und weiterem Zubehör. 

7. Nr. 12.727/39 Herzog Liutfrid mit Frau Hiitrud überläßt zu G. und 
Preuschdorf, was ( q s o d )  sein Vater Adalhert von neun 
genannten Leuten (de hominibus nostris) dem Kloster 
überlassen hatte, nämlich cinsos, quod nos pro lege ret- 
diderunt . . . u t  neque nos neque iuniores nostri neque 
jreta neque stuafa neque haribanno nullamue tempore 
non requiramuP'. 

8. Nr. 15.727/39 Radoin schenkt zu G. seinen Gesamtbesitz und seinen 
seruus Uuatgiso cum hoba sua uel cum omni peculiare 
SKO. 

9. Nr. 142. 745 Agihari und seine Frau Wulfila schenken zu G. hobam I 
et ad III  carrade prata. 

10. Nr. 145.757 Wacko schenkt zu G. seinen Gesamtbesitz. 
11. Nr. 132. 767 Reginfried schenkt zu G. seinen Gesamtbesitz. 
12. Nr. 114. 763/84 Richulha schenkt zu G. ihren Gesamtbesitz. 

13. Nr. 128.773 Sigibald schenkt für sein Seelenheil seines Vaters Rat- 
bald und seiner Mutter Angilsuiud Besitz in zehn ge- 
nannten Dörfern im Elsaß, darunter Görsdorf; in drei 
genannten Dörfern im Speyergau; in fünf genannten 
Dörfern (im Wormsgau); die halbe Kirche in Pfaffen- 
hofen, die Kirche St. Martin in Biburestorf. Für einen 
legitimen Sohn darf er den Besitz für 600 so]. zurück- 
kaufen. 

14. Nr. 92.780 Ercanfrid schenkt zu G. iurnales XX prata ad carradas 
V I .  

15. Nr. 104.782/86 Starcolf schenkt zu G. iurnales I11107 et dimidium et de 
prata ad I carradam de foeno. 

16. Nr. 124.792 Liudrich und sein Sohn Raduif schenken zu G. hoba I 
cum prato ad carradas X et uinea I ad carradas I111 mit 
Zubehör. 

Dieses Regest unterscheidet sich vom Kopfregest in der Neuausgabe, dar quod 
auf die beiden Dörfer iiisgerarnt bezieht, wie auch von der Inhaltsangabe bei C a r o  
(wic Anm. 61), C. 569, der dieses quod auf die hominei bezieht. 
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17. NI. 78.791 Waning und sein Schwiegervater Helphard schenken in 
Mitschdorf und G. Wanings und seiner Frau Gesamt- 
besitz, Eiternerbe und Zuerwerb. 

18. Nr. 81.797 Waning schenkt für seinen Bruder Wolfgelr zu Mitsch- 
dorf und G. seinen Gesamtbesitz. 

Es ist ein besonderer Glücksfall, daß wir für Görsdorf aus der Zeit 
um 700 immerhin ein halbes Dutzend Urkunden besitzen (Nr. 1-6). 
Auch die Urkunde Nr. 7 reicht in die Zeit .iror 723 zurück; in diesem 
Jahre war Herzog Adalbert bereits tots3. Gerade diese Urkunde ist 
wichtig, weil sie für Preuschdorf und Görsdorf neun Leute nennt, die 
dem Herzog leistungspflichtig sind. Die genannten, dem Kloster über- 
lassenen Leistungen, jreta, stuafa und haribanno, sind ursprünglich an 
den König zu entrichten und werden nach herkömmlicher Ansicht von 
freien Leuten erbracht". Wir hatten also in Preuschdorf und Görsdorf 
mit mindestens neun ansässigen freien Leuten zu rechnen. Waren sie 
freie Bauern? So zu fragen liegt nahe, da wir behauptet haben, nur 
Unfreie seien auf Hufen anzutreffen. Jede Spur eines freien Bauern ist 
zur Gegenprobe zu verfolgen. Daß es sich hier um solclle handeln könn- 
te, ist nicht von vornherein abzuweisen. Es ist vielmehr insofern sogar 
nicht unwahrscheinlich, als die in der Zeit sinkender Konigsmacht in 
die Hand des Herzogs gekommene Abgabe dem benachbarten Kloster 
überlassen wurde, das sie nun anstatt der herzoglichen iz~niores ein- 
treiben mußte, was bei grundherrlich lebenden Leuten kaum möglich 
gewesen wäre. Herzoglicher Grundbesitz ist, wie wir sehen, in Görs- 
dorf - und auch in Preuschdorf - nicht nachzuweisen. Von den ge- 
nannten Namen begegnet keiner in den Weißenburger Urkunden als 
Schenker. Die Mehrzahl tritt auch in Zeugeniisten nicht oder nur in so 
großem zeitlichen Abstand entgegen, daß Identität ausgeschlossen ist. 
Wenn allerdings 790 Bodeling Zeuge in einer Preuschdorf betreffenden 
Urkunde ists5, so könnte er ein Nachkomme des Bodeling der Her- 
zogsurkunde sein, und dies gilt noch mehr für den Zeugen Irminolf 
von 791 und 797 betr. GörsdorfsG, zumal der gleichnamige Zeuge in 
einer Urkunde von 743Si sogar mit dem Irminolf von 712 personen- 

A. B r  u c k n e i, Regerta Alsaiiae (1949), Nr. 103. 
M) Hierzu zuletzt M. Gockel, Karolingische Königshöie am mttelrhein (1970), 

s 99. .. . . . 
NI. 116. 

") Nr. 78, 81. 
") Nr. 4. 
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gleich sein könnte. Ebenso gilt dies von Winibert 712 und Wenibert 
714, d a  dieser betr. Preuschdori Zeuge ist". D e r  N a m e  Sigirichs 
schließlich, der 712 die Reihe der Namen beschließt, taucht als Zeuge 
f ü r  den Herzog 739 und 742 abermals aufs\ hier ist Identi tät  nicht 
völlig abzuweisen. Die Wahrscheinlichkeit, d a ß  es sich 712 u m  freie 
Bauern gehandelt hat, dürf te  sich durch diese Feststellungen etwas er- 
höhen, ohne jedoch völlig gesichert werden zu  können. 

N u n  zu den Scheiikern. Es soll bei ihnen jewei!~ darauf hingewie- 
sen werden, wenn der Verdacht besteht, es könne sich um freie Bauern 
handeln. O b  er zutri%, wird  erst anschließend z u  uiitersudien sein. 
Schon jetzt muß  aber darauf aufmerksam gemacht werden, d a ß  selbst 
die Nennung von Gesamtbesitz keineswegs den gesamten Besitz mei- 
nen inuß, den der Schenker überhaupt innehatte, sondern d a ß  eine 
Auseinandersetzung mit  den Erben vorausgegangen sein kann  u n d  0% 
genug vorausgegangen sein wirds". 

1. Der 693/4 als Mönch genannte Hildifrid tritt als Schenker nicht wieder 
entgegen, wohl aber 712 als Zeugeg0 und 713 als Urkundenschreiherg'. Mit 
einem vor der Mitte des Jahrhunderts in den Zeugenreihen als vorletzter oder 
letzter Zeuge vor den Mönchen genannten Mann gleichen Namens ist er 
schwerlich ideiitischS, erst recht nicht mit dem Sohn Herzog Liutfrids". Auch 
der 735/6 als erster der Zeugenreihe genannte Name gehört wohl einem 
anderen". Spätere Nennungen des Namens scheiden ohnehin aus. Mangold 
taucht nidic wieder auf, Waldswind ebenfalls nicht. Ob damals Bauern im 
I<loster als Mönche aufgenomn~en wurden, steht dahin. Der auf drei Orte 
verteilte Grundbesitz spricht nicht für  eine freibäuerliche Familie. Es handelt 
sich vielmehr wahrscheinlich sogar um Leute sehr vornehmer Herl<uiifi, wie in 
der Vorbemerkung zur Urkunde dargelegt wird. Wir kommen hierauf zurüdi. 

2. und 5. AdaIgis/Allo/i\lolach tritt 695 und 712 als VerKäufer entgegen. 
Er verfügt über Unfreie und hat nach 695 offenbar neues Eigengut durch 
Rodung erworben. Es muß sich 695 um umfangreichen Besitz gehandelt ha- 
ben, wie sich aus dem Preis von 7 Mark Silber ergibt, während 712 ein Feld 
von 10 Tagwerk, eine Waidmark und zwei weitere zur Rodung geeignete 

Nr. 10,11,2. 
e8a) F. Wolf  f ,  Erwerb und Verwaltung des Klostervermögens in den Traditiones 

Wizenburgenses (Diss. Berlin 1883), S. 8. 
so) Nr. 186. 
8'> Nr. 6.  Mit dem Schreiber einer ins Tahr 758 gsrearen Urkunde (NI. 138) irr 

er smwerlidi identirdi. 
03) NI. 247,A 4. 
93j NL 4. 
M) Nr. 9. 
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Plätze nur 12 sol. kosten. Adalgis ist 713 Zeuge in einer Görsdorf betref- 
fenden Urkunde8:. In  einer weiteren, nicht datierten, um 700 anzusetzenden 
Urkunde bezeugt er die Schenkung Tneodolins, die dieser beim Eintritt ins 
Kloster macht'" Ein Priester Mi10 macht 830 eine umfangreiche Schenkung. 
Der Besitz liegt in mehreren Orten, teilweise östlich des Rheins; nicht weni- 
ger als 43 namentlich genannte mancipia gehören dazusi. Ob  er ein Nach- 
komme Milos, des Sohnes des Adalgis, ist, steht dahin, doch fällt auf, daß 
einer der Unfreien Adalgis heißt. Es ist denkbar, daß er nach einem Vor- 
fahren der Herrenfamiiie genannt worden war. Jedenfalls hat dieser Mi10 
einen Bruder Adalhelm, mit dem zusammen er 840 eine weitere sehr große 
Schenkung machtgs. Ein Familienzusammenhang kann aufgrund so magerer 
Indizien nicht festgestellt werden. Ein Bauer war der Adalgis von 695/712 
jedenfalls nicht. 

3. Asulf hat weniger Grundbesitz in Görsdorf als Adalgis, er erhält dafür 
nur ein Siebentel des Preises, den dieser bekommen hatte. 693 ist er Zeuge 
für die Schenkung des Mönches HildifridSQ. Er könnte ein freier Bauer sein. 

4. Schwierigkeiten macht der Name Gundoin. Er  kommt sowohl im hohen 
Adel'oo wie für Unfreie'ol vor. Der Sohn Sneidmunt dürfte derselbe sein, der 
742 in Preuschdorf und/oder Markweiler Besitz hatIr< Als Bauer lebte er 
sicherlich nicht. Dies gilt auch für Gundoin und geht m. E. schon aus der Art 
des Rechtsgesdiafcs hervor. Ob es sich bei dieser Gruppe um Angehörige der 
sogenannten Wolfoald-Gundoin-Familie handeltl0'*, muß offenbleiben. 

6. Eppha erscheint zwar nur in dieser Urkunde, und auch Sigihari kommt 
sonst im Liber donationum nicht vor. Aber ist es bäuerliche Sitte, der Frau 
ein Wittum oder eine Morgengabe auszusetzen? Ich meine nicht. 

7. Die Urkunde ist bereits besprochen worden. Es geht in ihr nicht um 
Grundbesitz. 

8. Radoin verfügt in G. außer über eine mit einem Unfreien besetzte 
hoba über weiteren, unverhuften Grundbesitz. Er ist 719 Zeuge in Straßburg 
für Preuschdorf'03. Er lebt anscheinend als Grundherr. 

9. Die Kurzform der Urkunde erlaubt keine Schlüsse, in welcher Weise die 
von Agihari geschenkte hoba bewirtschaftet wurde. Er kommt sonst in den 
Traditionen nicht vor. 

.S Ni-. 39. 
") Nr. 172. 
O? NT. 151. 
e g j  NI. 38. 
' 0 0 )  Vgl. die Stammtafel bei Langenbeck (wie Anm. 13), C. 29. 
'0') NI. 2. 
In?) Nr. 7. 
'O?a) Langenbeck (wie Anm. 13),S.28ff. 
'0%) Nr. 45. 
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10. Auch diese Urkunde hat Kurzfassung. Wacho ist 772/5 Zeuge in 
Brumath in Preuschdorfer Angelegenheit, vielleicht auch iioch 792 betr. 
DauendorPo< Spätere Nennungen des Namens sind wohl nicht mehr auf die- 
selbe Person zu beziehen. 

11. Kurzfassung. Regnfrid ist mir dem in NI. 58 693/4 bereits versror- 
henen Reginfrid schwerlich verwandt. Auch mit dem 820 in Quierzy anwe- 
senden Reginfridio5 kann er nicht zusammengebracht werden. Dagegen ist 
er vielleicht mit dem gleichnamigen Zeugen einer 755 in Weißenburg ausge- 
stellten Urkunde identisch. 

12. Kurzfassung. Richu!ha kommt sonst nicht vor. 
15. Sigihald ist Angehöriger einer reich begüterten Adelsgruppe, die durch 

die Namen Rathald, \Vichhald, Sigibald, Gerhald, Richbald gekennzeichnet 
i s ~ ' ~ ~ ~ .  Sie verfügte über weit verstreuten Grundbesitz und über Hunderte 
von Unfreien. Bezeichnenderweise sind die Schenkungen dieser großen Her- 
ren im Liber donationum zu einer besonderen Gruppe z~samrnen~efaßt  (Nr. 
53-68); die Schenkungen Sigibalds umfassen die Nummern 53-59. Hierher 
gehören auch die Nummern 87, 88. 

14. Ercanfrid kommt sonst nicht vor. Der Umfang der Schenkung könnte 
an einen freien Bauern denken lassen, doch ist nichts von Gesamtbesitz ge- 
sagt; ein Hof fehlt. 

15. Mit dem für Walf 820 genannten Zeugen Starcolf ist der Schenker 
wohl nicht identischiu5b. Eher schon könnte dies für den vor 786 verstorbenen, 
in Schalkendorf begüterten Starcolf zutreffen, doch ist nicht einmal Wahr- 
scheinlichkeit zu gewinnen'0G. 

16. Kurzfassung. Wie in Nr. 9 ist ein Schluß auf die Art der Bewirt- 
schaftung der verschenkten Hufe nicht möglich. Liudrich ist möglicherweise 
identisch mir dem gleichnamigen Zeugen der großen Schenkung Gerhalds von 
784, doch ist zu herüd<sichtigen, daß die Beurkundung in Worms ~tattfand'~'. 
Dagegen ist die Urkunde über die Schenkung Agiberts von 780, in der Liud- 

'04) Nr. 26=102, 117. 
'Os) Nr. 69. 
'Os) Vgl. über sie W. H a r s t  e r , Der Güterbesitz des Klosters Weißcnbuig i. E. 

(Progr. Speyer 1892193), S. 43 ff. C a r o  (wie Anm. 61), C. 565 f., 572 ff., wo der 
Besitz und die Testate aufgeführt sind. Zu Sigibald S. 576 fi. B ü t t n e r  (wie Anm. 
82 a), C. 576 Anm. 1. W. A l t e r ,  Studien zur mittelalteilichen Siedlungs- und Volks- 
geschidite der mirtlerm Voiderpfalz 2, Mim. d. hist. V. d. Pfalz 57 (1959), C. 61 ff. 
0. M i t  i s ,  Sippen im Traungau um 800. N. Jb. d. hera1d:general. Ges. Adler, F. 
3, Bd. 1 (194516), C. 57 ff. Eine Karre des Besitzes irn Elsaß und in der Pfalz bierer 
La  n gc n be c k (wie Anm. 13) Karte 9. Dort auch der Verrudi einer Stammtafel, 
doch sind Winihar:, Rairarn und Wilo (nicht Milo) schwerlich Söhne Gerbaldr, wenn 
auch mit ihm verwandt; vgl. hierzu die Vorbemerkung zur Nr. 102. 

'Oib) Nr. 69. 
'Oe) NI. 75. 
In') Nr. 60. 
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rich ebenfalls Zeuge ist, in Weißenburg  ausgestellt“^. Auch bei dem Zeugen 
einer Schenkung von 757 in Preuschdorf wäre Identität möglich'0s. Radulf 
kann selbstverständlich mit dem Schenker einer Urkunde von 737"O nicht 
identisch sein, es wird sich auch um eine andere Familie handeln. Der Name 
ist häufig. Dies zeigt beispielsweise eine Zeugenliste von 774, in der er zwei- 
mal voriiommt'". Für den Zeugen einer Urkunde von 787 besteht eine ge- 
wisse Wahrscheinlichkeit für Identität mit dem Sohne Liudrichs, da sie Lem- 
bach betriflt. Das gilt auch für eine Urkunde von 778IX2. Ein Radolf, der 
7(66) schon verstorben, aber in Preuschdorf begütert gewesen war, könnte der 
gleichen Familie angehö~en"~, vielleicht auch der gleichnamige Schenker 
einer undatierten Sammelnrkunde für die Marienkirche in Dauendorf"'. 
Anderes kommt schwerlich in Betracht. Man sieht, auf wie unsicherem Boden 
man sich bei der Art der vorliegenden Quellen bewegt. 

17 und 18. Mitschdorf und Görsdorf liegen benachbart, so daß man zu- 
nächst nicht den Eindruck von Streubesitz erhält. Man könnte aus Nr. 16 ent- 
nehmen, daß ein Bauer eine Erbtochter aus dem Nachbardorf geheiratet habe. 
Daß Helphant söhnelos war, ergibt sich aus Nr. 79. Aus ihr ergibt sich aber 
auch, daß er außerdem Besitz in Lembach und Kühlendorf hatte und über 
fünf Unfreie und deren Kinder verfügen konnte. NI. 80 zeigt, daß er auch in 
Betschdorf begütert war. Die Orte liegen alle nördlich des Hagenauer Forstes 
nicht sehr weit von einander entfernt, doch ist selbstverständlich trotzdem 
von Streubesitz zu sprechen, der nicht von einem Bauern bewirtschaftet wer- 
den kann, was ja auch die vorhandenen mancipia beweisen. Als Zeuge er- 
scheint Helphant 766 betr. Preuschdorf"j, 784 betr. Lembach und Preusch- 
dorflls, ebenso 786 und 78711', 788 betr. die Gegend an der Eichel'1s, 797 in 
unserer Nummer 17 als Zeuge seines Schwiegersohns betr. Görsdorf, 798 betr. 
Dauendorfllg. Daß ein Mann wie Helphant seine Tocbter nicht einem Bauern 
zur Ehe gegeben haben wird, ist anzunehmen, doch erscheint Waning, wenn 
überhaupt, allenfalls einmal als Zeuge, zu Brumath 816I2O. Auch in diesem 

0 unter- Falle zeigt sich, wie sehr der Uberlieferung zu mißtrauen ist. Wanin, 
scheidet sich in nichts von anderen in Görsdorf Begüterten und wird erst 

NI. 113. 
log) Nr. 140. 
"7 NT. 37. 
"') NI. 53. 
'l3 Nr. 122. 
"=) Nr. 103. 
"3 Nr. 181. 
'15) NT. 80. 

Nr. 89. 
"7 Nr. 101, 82, 90. 
118) Nr. 197. 
lls) NT. 24. 
lZ3 NI. 160. 
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durch seine Ehe in eine Schicht eingeordnet, die nicht bäuerlich gelebt haben 
kann. Sein Bruder Wolfgelt erscheint überhaupt nur in Nr. 81; er war wohl 
bereits verstorben. 

Wohl die wichtigste Feststellung unserer Zusammenstellungen für 
Görsdorf ergibt sich im Vergleich mit denjenigeii Caros für Preusch- 
dorf. Keiner der neun in beiden Orten zu bestimmten Abgaben an den 
Herzog, die dann ans Kloster gelangen, verpflichteten Leute, die wir 
als Freie ansehen mußteii, erscheint in den Urkunden des Klosters als 
Schenker. Auch später werden die gleichen Namen in Görsdorf und 
Preuschdorf nicht genannt. Man kann dies selbstverständlich als argu- 
mentum e silentio betrachten, das überhaupt nichts aussagt. Ob man 
dies tun sollte, scheint mir zweifelhaft zu sein. In jedem Fall wird mau 
schließen dürfen und sogar schließen müssen, daß es im Frühmittel- 
alter in Görsdorf Leute gegeben hat, die nicht in der Lage oder auch 
nicht willens waren, dem Kloster Weißenburg Schenkungen von Grund 
und Boden zu machen. Tm Grunde ist das eine Selbstverständlichkeit, 
und der Satz kann ohne weiteres verallgemeinert werden. Gerade 
wenn man an freie Bauern denkt, wird man berüclisic~~xigen müssen, 
daß es jedem Bauern schwerfällt, sich von einemStückLand zu trennen. 

Sicher ist, da& diese heerbannpflicbtigen Leute, von denen man nicht 
weiß, ob sie auf Hufen saßen, nicht die einzigen wehrfihigen Bewoh- 
ner der beiden Dörfer waren. Mit Bestimmtheit waren Unfreie an- 
sässig, vgl. unsere Nr. 2 und 8, und wie wir aus den erzählenden 
Quellen wissen, wurden im Frankenreiche die Fehden durchaus nicht 
nur mit freien Gefolgsleuten geführt. Ein großer Herr wie Sigibald 
hatte zwar Besitz am Ort, doch verraten die Urkunden nicht, welcher 
Art er war. In Görsdorf gewohnt bat er sicherlich nicht; Leute seines 
Schlages besaßen mehrere oder sogar viele Herrenhöfe und iiifolge- 
dessen keinen festen Wohnsitz. Vielleicht sind Waning und Helphant 
anders zu beurteilen. Wenn Schwiegervater und Schwiegersohn - an- 
ders wäre es bei Vater und Sohn - in benachbarten Orten Besitz 
haben, so besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß sie auch in dieser 
Gegend wohnen, und sie erhöht sich dadurch, daß Helphant in mebre- 
ren Dörfern der Umgebung begütert ist. Hier besaß er einen Herren- 
hof, wie aus den in Nr.  80 genannten teyreturia hervorgeht.Sein Besitz 
in Lembach und Kühlendorf war Erbteil von Vater und Mutter (Nr. 
79). Ansonsten kommt er in elsässiscben Urkunden, soweit sie bei 
Bruckner verzeichnet sind, als Grundbesitzer nicht vor. Selbstverständ- 
lich könnte die Familie anderwärts Besitz gehabt haben, und dies gilt 
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für alle in Görsdorf und Umgebung begüterten Grundbesitzer, doch 
wird man vorerst an eine Schicht denken müssen, die weit weniger 
begütert war als die Familie Sigibalds. 

Wieder anders liegen die Dinge in dem von uns unter NI. 1 ange- 
führten Fall. Auch hier erkennen wir Besitz in zwei Dörfern nördlich 
des Hagenauer Forstes, in Görsdorf und dem heutigen Niederbetsch- 
dorf, aber der dritte Ort  Billigheim liegt weit nördlich zwischen Berg- 
zabern und Landau. Es handelt sich um vornehme Leute, vielleicht 
Verwandte des Abts Rot f r i d ,  wie sich aus dem Namen ergeben könn- 
te: als des Schenkers Hildi f r i d Großvater wird Regin f r i d genannt. 
Als Flüchtlinge fanden die Sdienker im Kloster Zuflucht, später wur- 
den sie rehabilitiert. Der Familienbesitz reicht offenbar tief ins 7. Jahr- 
hundert zurück. 

Auch Adalgis/AlolachlAllo wird außer in Görsdorf anderweitigen 
Besitz gehabt haben, wenn er jenen 695 insgesamt verkaufte, und zwar 
für die bedeutende Summe von 7 Mark. Möglicherweise hat er den 
Besitz leihweise zurückerhalten und so die Möglichkeit gehabt, von 
hier aus Rodungen vorzunehmen, die 712 entgegentreten, doch könnte 
dies auch von einem hlachbarort aus erfolgt sein. Weiterer Besitz im 
Elsaß ist nicht nachzuweisen, doch besagt dies wenig. Wichtig ist, daß 
der Grundbesitz in Görsdorf nicht in Hufen lag. Dies ergibt sich dar- 
aus, daß bei den beiden mitverkauften Unfreien, die ausdrücklich als 
ansässig bezeichnet werden (ibidem commanentibus), zwar die Fahr- 
habe, aber nicht eine hoba genannt wird. Es handelt sich also wohl 
auch nicht ausschließlich um Herrenland in Eigenwirtschaft, denn der 
Aufenthalt voii zum Herrenhof gehörigen Unfreien auf dem Hofe 
wäre schwerlich durch commanere bezeichnet worden, und wenn die 
Fahrhabe (peculiare) für erwähnenswert gehalten wurde, so setzt dies 
eine gewisse wirtschaftliche Selbständigkeit voraus. Wir haben also 
mit Bauernwirtschaften von Unfreien zu rechnen, die nicht hobae 
waren. Vielleicht war der mansus a d  commanendum cum campis, 
pratis usw., den Gundoin vor 712 verkauf% hatte, eine solche Wirt- 
schaft. Der Preis betrug immerhin 3 Pfund Silber, so daß die darauf 
sitzenden Unfreien mit enthalten sein werden, wenn man bedenkt, 
daß im gleichen Jahre Adalgis für 10 Tagwerk Ackerland und dazu 
mehrere Waldstücke nur 12 sol. erhielt. Ein Bauer war Adalgis schwer- 
lich, wenn seine Söhne den Verkauf urkundlich anerkannten und der 
eine von ihnen 742 Besitz in Preuschdorf hat. Auch der mansus, der 
713 als Wittum der Eppha mit 8 Tagwerk Adrerland ausgestattet ist, 



wird ein von einem Unfreien bewirtschafteter Hof gewesen sein. Wir 
erkennen mit diesen frühen Beispielen eine grundherrlich lebende 
Schicht, die sich offenbar von den sehr mächtigen und reichen Familien 
wie derjenigen Sigibalds und vielleicht auch Hildifrids und seiner 
Geschwister durch geringeren, zwar gestreuten, aber doch nicht über 
weite Entfernungen zerstreuten Besitz abhob. In hobae lag dieser 
Besitz zunächst nicht. 

Die erste hoba begegnet in Görsdorf 727139. Der Eigentümer Radoin 
lebt ebenfalls grundherrlich, wie bereits festgestellt wurde. Der Gegen- 
stand der Schenkung unterscheidet sich von den bisherigen nur durch 
die Bezeichnung. Die folgenden Kurzfassungen aus den Jahren 745 
bis 767184 lassen Schlüsse nicht zu; eine hoba erscheint nur in der er- 
sten, die übrigen sprechen von Gesamtbesitz. Von der großen Schen- 
kung Sigibalds war bereits die Rede. Es scheint mir wichtig zu sein, 
daß zwar nicht in Görsdorf, aber auf dem sonstigen Besitz Sigibalds 
hobae bezeugt ~ind'~1.  Ercanfrid und Starcolf schenken Grundbesitz 
ohne Hofstatt, Pertinenzformeln gibt es nicht, Schlüsse sind kaum 
möglich. Dasselbe gilt für Asulf, der bereits 696 seinen Gesamtbesitz 
für ein Pfund Silber verkauR (unsere Nr. 3). 792 erscheint dann noch- 
mals eine hoba als Gegenstand der Schenkung Liudrichs und seines 
Sohnes. Sie wird recht genau beschrieben: cum prato ad carradas X et 
uinea ad carradas I I I  tarn p~at i s  pascuis siluis aquis aquarumque 
decursibus; Hofstatt und Gebäude fehlen offensichtlich nicht zufällig. 
Schon deshalb kann es sich nicht um einen freien Bauern handeln, der 
sich in Abhängigkeit vom Kloster begibt. Wiese und Weinberg werden 
gesondert angeführt, also nicht zur Hufe gerechnet, die nur das Acker- 
land zu umfassen scheint. 

"') Nr. 54, 57, 58. Daß der Gesamtberitz in Hufen lag, geht jedoch aus den Ur- 
kunden nidir hervor. Auch auf dem Besitz seiner verwandten Gerbald gab es Hufen, 
vgl. Nr. 61. Da5 aber die Unfreien der weiteren Verwandten Richbald zwar auf ih- 
nen überlassenen Höfen, aber nicht auf hobae saßen, ergibt sich aus Nr. 63 von 774: 
Et illa mancipia qxe srrper ipsa Terra commanere uidentur, illoram opera 111 dies in 
ebdomada, er ii neceriitas fuerit ad maiora opera qirataordecim nocter rreniant ad 
ipra opera. Die übrige Zeir arbeiteten sie also in der eigenen Wiruchaft. Eine Perti- 
nenzformel gibt es in dieser Urkunde nur für das Dorf Modern, sie lautet: tam man- 
rir caris domibirr edificiis campir pratis rilwis aqlrir aqnarumne decursibus eexepto 
mancipia. Man benutzte die Schenkung vielleicht zu einer Umorganirarion; die man- 
cipia wurden möglicherweise freigelarren und sollen nun dem Kloster gegen einen 
Martinsziris von 4 den. dienen. Auf diese Weise können hobae ingenzcales zustande 
kommen, die aber im Liber donationnm nicht begegnen. Die in Nr. 63 fehlenden Na- 
men der mancipia an den übrigen Orten mögen in ähnlicher Weise verzeichnet wor- 
den sein wie die von Gerbaid geschenkten in Nr. 67. 
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Vergleicht man diesen Befund mit dem, den Caro schon 1902 für 
Preuschdorf und Lembach darlegte'22, so ist im wesentlichen Oberein- 
stimmung festzustellen. Das Vorkommen von hobae ist vereinzelt, es 
sind in Görsdorf während des ganzen 8. Jahrhunderts in 18 Urkunden 
nur drei in drei Urkunden aus der Zeit von 727139 bis 792 bezeugt. In 
Lembach sind es bei 29 Urkunden sieben in vier Urkunden aus der Zeit 
von 760 bis 777, in Preuschdorf bei 28 Urkunden vier in vier Urkun- 
den aus der Zeit von 744 bis 774. Auch in Preuschdorf und Lembach 
sind große Herren begütert, andere kleinere, die aber offensichtlich 
grundherrlich leben, und solche, die anderweitig nicht mit Besitz nach- 
weisbar sind. Caro hat sie vorsichtig als ,kleinere Grundbesitzer" he- 
zeichnet, also nicht von freien Bauern gesprochen. Es ist ihm durchaus 
zuzustimmen, denn in keinem Fall kann gezeigt werden, daß sie auf 
ihrem veräußerten Besitz bäuerlich gewirtschaftet hatten und ander- 
wärts über keinen weiteren Grundbesitz verfügten. Beispiele für Höfe 
mit Zubehör, die als unfreie Bauernwirtschaften gelten können, ohne 
verhuft zu sein, sind vorhanden'?" Besonders offensichtlich ist dies im 
Falle des ehemaligen Grafen Hugo, der 820 in Preuschdorf curtilem 
unam, de terra arabili iurnales X X I I I  et prata a d  carrada V schenkte, 
zugleich aber seinen Gesamtbesitz in Niederii-Bronn mit Ausnahme der 
Kirche und einer hajtunna"%amt drei Teilen der Waldmark, in Walf 
drei hobae und 24iurnale8, die Waldmark und den Gesamrbesitz in der 
Gemarkung, so daß hier verhuftes und unverhuftes Land nebenein- 
ander erscheinen, in Barr und Froschheim seine Weingärteni2j. Die 
Unfreien bleiben ausgenommen, aber man würde auch sonst nicht an- 
genommen haben, daß der Graf seinen Preuschdorfer Besitz anders 
bewirtschaftet habe als andere große Herren. Das Nebeneinander von 
verhuftem und unverhuftem Bauernland wird hier besonders deutlich, 
ohne daß der Grund zur Verbufung ersichtlich würde. Die Neubildung 
von hobae im 8. Jahrhundert hat Caro aufgezeigtiz0. Im Jahre 760 
kaufte Waldmann von Graboard, was dieser in der Mark Dangols- 

'?3 Wie Anm. 61. 
'9 B e i ~ ~ i e l ~ w c i ~ c  NT. 140 von 757: XXV igrnirlei de terra arabile, de pratii I11 

carrada, manro usw. Von Unfreien ist nicht die Rede, da der Tradent aber gleich- 
zeitig seinen Gesamtbesitz in Mittelhausen bei Straßburg schenkt, kann er den Hof 
nicht selbst bewirtschaftet haben. 

'*') Ein anderes Wort für hoba, das aber selten ist; vgl. Codex Laurerhamenrir, 
hrsg. G I ö c k n e r , N r .  245,256,2162,2312,2542,2593,2607,2817,3428.UBFufda1, 
hrsg. S t e n g e  I ,  Nr. 240. Dies sind alle mir bisher bekannt gewordenen Belege. 

'21) NI. 69. 
123 S. 581, Anm. 2. 
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heim besaß, fü r  60 sol., außerdem zwei hobae zu  Lembach'". Von einer 
hoba in Dangolsheim ist nicht die Rede. 779 schenkte derselbe Wald- 
mann die beiden hobae in Lembach an  das Kloster, außerdem aber in 
Tancratesheimouillo Hartuuinus cum hoba sua et cum omni pecu- 
liare12s. A n  der Identi tät  des Gegenstandes kann  kein Zweifel sein. 
M a n  gewinnt, überblickt man das Gesamtvorkommen, überhaupt den 
Eindruck, d a ß  die hobae Neubildungen sind, ohne dies allerdings be- 
weisen zu  können. 

Wir unrersuchen noch ein Dorf, das in seinem Namen noch heute 
verrät, d a ß  es auf Rodungsboden liegt, nämlich Waldhambach südl. 
Drulingen; 713 Haganbah que nuncupatur Disciacu; der keltische 
N a m e  w a r  damals noch bekannt. D ie  Uberlieferung ist hier allerdings 
sehr viel dürftiger als i n  den bisher behandelten Orten. Wi r  legen die 
Belege i n  de r  bisherigen Weise vor. 

1. Nr. 192.713 Werald schenkt in der uilla Hagenbah, die auch Disciacw 
heißt und die ihm sein verstorbener Vater Audionus (!) 
gegeben hatte, was dieser dort zwischen der Eichel und dem 
hlittilibrunnen und dem Hagenbach besaß, una cum manris 
domibas seu mancipiis uel accolis ibidem commanentibus 
seu campis pratis pascuis si lui~ et forastis medietatem et in 
Uuosogo quartam partem de mea portione que ad ipsarn 
r~illare pertinet zwischen Eichel, Mittelbrunnen, z~ia Basso- 
niaca seu lata petra und Tiefenbach aquis aquarumqze 
decursibus mobilibus et immobilibus'". Auch künftige Zu- 
rodung (quicqrrid laborare potuero ibidem) soll dem 
Kloster zufallen. 

2. Nr. 256. 713 Weroald hat testamentarisch uilla nostra H. ad integrum 
dem Kloster geschenkt. Er hat sie uso fructuario zurüdier- 
halten. Sie fällt nach seinem Tode an das Kloster absqze 
ullius iridicis interbellationis. 

3. Nr. 196. 717 Hrodoin ist mit Abt Ratfrid übereingekommen, dem Klo- 
ster seinen Besitz in H .  und in der uilla (Kirch-) Berg (östl. 
Saarunion) die Güter (res) der Martinsbasilica zu bestäti- 
gen, tut dies tam mansis casis campis pratis ecclesiis fari- 
nariis siluis mancipiis clericis ibidem deseruientibus aquis 

'$3 Nr. 170. 
'2) Nr. 96. 
1.3 Die Neuausgabe erklärt die via Bassonica als eine Straße auf der Wasser- 

scheide zwischen Rhein und Saar (vgl. die Karte bei Glöckner ,  wie Anm. 6), den 
Breiten Stein als heurigen Zwölfaposrelstein. Die Beschreibung des Waldbesirzcr ist 
in die Periinenzforrnel eingeschoben. Für Asdionrrr irr Audoinus zu lesen. 
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aquarumque decursibus cum foreste suo Ego ibidem appen- 
dente cum oroni intcrsritatc mea . . . in  duobur locir. Er 
erhält alles zum Nießbrauch auf Lebenszeit zurück. 

4. Nr. 227. 718 Chrodoin, Sohn des verstorbenen Petrus, schenkt in der 
uilla H. seinen Besitz hoc est mansis casis ecclesiis aedificiis 
campis pratis farinariis aqtlis aquarumque decursibus et 
silua ibidem porcione mea medietatem. Der Wald wird 
auf der einen Seite von der Eichel begrenzt, auf der anderen 
fließt der rectus Mittilibrunnus, und auf dieser Seite ist die 
Gemarkung ( f n i s )  H., die Weroald pro testamentum tituli 
dem Kloster übertragen hat, an der einen Schmalseite 
(frons) ist der lagus Chludnlfus, neben diesem See ent- 
springt die Eichel. Er schenl<t weiter zwei genannte Kleriker 
und 26 mancipia mit Kindern, Viehherden und Schweinen. 
Sich selbst behält er seinen Weiler vor, den er selbst neu 
erbaut hat, wo der Deobacis in die Eichel fließt. Anderwärts 
(in Kirchberg) schenkt er, was seine Vorfahren und er selbst 
der Martinskirche bestätigt haben t a m  terris mansis casis 
usw. uel quicumque a ipsam ecclesiam in  chiricun uillare 
(Kirchberg) tlisa sunt desertlire. 

5. NI. 195. 718 Wie die vorige Nummer, bei Abweichungen im einzelnen. 
Wichtig ist, daß der neue Weiler in  ipso fne (Mark Ham- 
bach) liegt. Nr. 257 von 726/7 enthält die Anerkennung 
der Schenkung durch Chrodoins Sohn Gebhart, der das 
Ganze als Benefizium zurückerhalten hat. 

6. Nr. 262. 724 Luca schenkt zum Seelenheil ihres verstorbenen Sohnes 
Chrodoald die Hälfte eines Anteils (sors), der aus Feld 
und Waid besteht, zwischen Mittilibrwnna und Eichel, die 
ihr Sohn ihr vererbt hat, ferner eine Wiese (pradello) zu 
zwei Fudern an der Eichel. Die Urkunde ist in H. aus- 
gestellt. 

7. Nr. 18.725/6 Heriwin schenkt zu Deorangus an der seinen Be- 
sitz (porcio), desgleichen zu H., quod mihi de a!ode paterno 
obuenit, t a m  mansis casis terris edificiis domibus acolabus 
mancipiis inibi commanentis, pro Leibherio, siluis pratis 
pascwis aquis aquarwmque deci~rsibws adiacenciis apendiciis 
cultum et incultum. 

8. Nr. 1.742 Haroin schenkt zu Kirweiler'" 3 hobae mit darauf woh- 
nenden genannten mancipia und seinen Gesamtbesitz in der 

'Sn) Die Neuauigabe vermutet den Ort bei Homfelden. 
lS') Die Neuausgabe vermutec den O n  an der Sauer oberhalb Wönh. 
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Gemarkung ( fn i s ) ,  insemul homines qui super ipsam terram 
uidentur deieruire.. . tam mansis domibus edifciis mancipiis 
acolabus usw., zu Niefern Sigimund mit seiner hoba und 
seiner Frau mit ihrer Fahrhabe und Weinbergen in Houal- 
domonte, in Te~r ingas '~"  Harald mit seiner hoba et terras 
indominicatas samt Zubehör, zu Säsolsheim Uulcheiro mit 
Frau und Kindern cum hoba uel cum omni pecz~liare eorum 
hoc est tam mansis campis uineas profecras (= perfectar) 
und seinen Gesamtbesitz, in Wangen Winno c z m  n!a hoba 
und seiner Mutter, cum omni peculiare eorum t a m  mansis 
casis campis uineii siluis et foraste perfecta, in Uuigone 
monte (unbekannt) den Gesamtbesitz mansis campis, an der 
Eichel M ~ l i n a u n a ' ~  in  fne uel in marca H. 

9. Nr. 273. 838 Sammelurkunde. Gebolt schenlrt in dem Walde bei H. 
von seinem Viertel zur Mast von 200 Schweinen. 

Es ist ein glücklicher Umstand, daß sich für Waldhambach einige 
sehr frühe Urkunden erhalten haben, die die Vorgänge der Rodung 
bereits für die Zeit um 700 erkennen lassen, da wiederholt von Besitz 
schon des Vaters gesprochen wird. Es handelt sich um Gebiete an der 
Eichel, eines rechten Nebenbachs der Saar, der oberhalb Saargemünd 
einmündet. Zwei große, in der Rodung begriffene Waldstücke im Be- 
sitz Weroalds und Chrodoins grenzen aneinander, und wenigstens 
zwei Siedlungen sind hier vorhanden, die v i l la  Weroalds, die er von 
seinem Vater erhalten hatte, die er 713 insgesamt zu verschenken ver- 
mag und die in diesem Jahre eine eigene Gemarkung ( f inis)  besitzt, 
und der Weiler an der Einmündung des Tiefenbachs, den Chrodoin 
erbaut hat. Wichtig ist, daß dieser Weiler in ipso fine liegt, was nach 
dem Zusammenhang sich nur auf die Gemarkung Hamhach beziehen 
kann. Zur vi l la  Hambach gehört in den Vogesen ein Gebiet, das of- 
fensichtlich noch unbesiedelt ist, wie die Grenzbeschreibungen erken- 
nen lassen, Teile von porciones, die Weroald und Chrodoin in diesem 
Waldgebiet erhalten haben. Davon zu unterscheiden sind anscheinend 
die forestes, über die sowohl Weroald wie Chrodoin und auch Haroin 
verfügen und die, falls es sich nicht nur um einen ideellen Anteil han- 
delt, ebenfalls eingegrenzt gewesen sein müssen, da die Hälfte eines 

'8') unbekannt, an der Zorn? 
las) Wenn, wie der Herausgeber vermutet, Molinßuna aus Molinaul<a verschrieben 

ist, brauchte es sidi nicht um einen Ortsnamen, sondern könnte sidi um eine Mühl- 
statt (,Mühlau") handeln. 
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Forstes verschenkt werden kann'". Als Bewohner treten in Hambach 
neben mancipia accolae entgegen, worunter hier wohl die Bauern des 
Rodungsgebiets zu verstehen sind. Vor allem aber begegnen in den 
teilweise recht individuell ausgestalteten Pertinenzformeln mansi. In 
unserer Nr. 1 sind sie zweifellos Hofsrätten, die von mancipia und 
accolae bewohnt werden (ibidem commanentibw), während die campi 
samt dem weiteren Zubehör gesondert genannt werden. Auch die 
mansi der Formeln in Nr. 3, 4 und 7 widersprechen dieser Dentuiig 
nicht, doch könnte hier immerhin auch die Bedeutung ,Hufe" unter- 
stellt werden. Eines besseren werden wir durch Nr. 8 belehrt. Hier 
werden hobae geschenkt, und in den Pertinenzformeln erscheinen 
trotzdem mansi, die nicht dasselbe sein können, sondern als Hofstätten 
gedeutet werden müssen. Diese Belege gehören zwar anscheinend wie- 
der ins Gebiet westlich der V o g e ~ e n ' ~ ~ ,  doch kann in Verbindung mit 
Nr. 1 an der Bedeutung von mansus auch in den übrigen Urkunden 
kein Zweifel sein. Aufmerksamkeit verdient, daß unsere Nummern 
3-6 vom gleichen Schreiber Leodoin geschrieben sind, die anderen da- 
gegen von verschiedenen Schreibern. Der Schreiber von Nr. 2 heißt 
wie der Schenker von Nr. 3-5 Chrodoin. 

Hinsichtlich der vorkommenden Personen können wir uns kurz fas- 
sen. Es handelt sich in jedem Falle bei den Schenkern um große Her- 
ren, die langst die Aufmerksamkeit der Forschung erregt haben. Dies 
gilt vor allem für die Chrodoine, von denen oben bereits die Rede 
war und deren Familie sich durch sechs Generationen verfolgen läßt'36. 
Weroald, der Sohn Audoins, wird zur sogenannten Wolfoald-Gun- 
d~ in -Fami l i e '~~  gerechnet, deren Verwandtschaft mit den Chrodoineil 
schon Langenbeck vermutet hat'38. Der benachbarte Besitz in Wald- 
hambach, der beiderseits als portio bezeichnet wird, unterstreicht diese 
Vermutung. Haroin ~chliei3lich'~"ilt als Angehöriger einer Gruppe, 
die als Sigwin-Harwin-Familie bezeichnet wirdI4O. Dies mag für un- 

"3 Auf das Foistproblem kann hier nicht eingegangen werden. Zu verweisen irr 
auf H. K a s p e r s ,  Comitatus nemoris (1957), C. 24ff. Die Vermutung liegt nahe, 
daß diese Forstanteile den Besitzern vom Königrum zugewiesen morden sind, das die 
Vogesen schon im 6 .  Jh. als regalis silua, 822 als forestir in Anspruch nahm, was au& 
in ottonischer Zeit so blieb; ebd. C. 25 mit A m .  47 f. 

Is" Vgl. die Vorbemerkung zur Urkunde in der Neuausgabe. 
133 Glöckner(wieAnm.6)S.18ff.;Langenbeck(wieAnm.13),S.82ff. 

mit Stammtafel S. 32. 
'$7 L a n g e n b e c k ,  S. 28 ff. mit Stammtafel C. 29. 
lS8) C. 32. 
139 C a r o  (wie Anm. 61), C. 475: ,sehr begütert". '9 L a n g e n b e c k ,  S. 34. 
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sere Zwecke genügen. Eingehendere Untersuchungen könnten sicher- 
lich noch andere Zusammenhänge aufzeigen, würden aber nichts daran 
ändern, daß in Waldhambach in der Zeit um 700 die Rodung aus- 
schließlich von den Angehörigen großer Herrengeschlechter betrieben 
wurde, unter die dieser Teil des Wasgenwaldes aufgeteilt worden war, 
von wem bleibt offen. Hufen sind dabei nicht gebildet worden, wie 
sich gezeigt hat. Wohl aber besaßen diese Herren im altbesiedelten 
Teil des Elsaß mit Unfreien besetzte Hufen. 

Wir müssen uns nun noch einer Quelle zuwenden, die mit dem Li- 
ber donationum nicht in Zusammenhang steht, die aber gleichfalls 
wichtige Nachrichten über den frühen Weißenburger Besitz enthält, 
den sogenaiinten Breviura exemp1a1"'. Sie sind im Auftrage Karls des 
Großen zu Beginn des 9. Jahrhunderts zusa~nmengesrellt wordeiim, 
was für die Datierung der verarbeiteten Vorlagen natürlich nichts be- 
sagt. Der zweite Teil dieser Aufzeichnungen enthält anscheinend Aus- 
züge aus einem verloreiien Weißenburger Kodex, der mit dem die 
Schenkungen in Speyer- und Wormsgau enthaltenden, ebeiifalls ver- 
lorenen, nicht identisch wari"< sondern eine Inventarisierung der als 
Gegeiileistung für die Schenkungeii zu preliarisdier oder Benefizial- 
leihe ausgegebenen Klostergüter enthielt: DP illis clericis et laicis, qui 
illorum proprietates donaverunt ad monasierium quod vocatur W i -  
zumburch et  e Contra receperunt ad usum fructuarium lautet in den 
Brevium exempla die Oberschrifi der ersten sechs Beispiele, und es folgt 
eine weitere Uberschrifl De beneficiariis qui de eodem monasterio be- 
neficium habere videntur mit sechs Beispielen für diese Leiheart. Daß 
die Oberschriften so nicht in der Vorlage gestanden haben köiiiien, geht 
vor allem aus dem Wortlaut der zweite11 hervor. Am Schluß des ersten 
Abschiiitts ist vermerkt: Et sic cetera brevzare debes, am Schluß des 
zweiten: Et sic cetera de talibus rebus breviare debes, und weiter: Item 
adbreviandum de peculiis. Angaben über den Viehbestand oder son- 
stige Fahrhabe fehleni43=. 

" 2 )  MG Cap. 1, Nr. 128. Dazu K. V e r h e i n ,  Smdicn zu den Quellen zum 
Reidisgut der Karolingerzei~ DA 11 (1955), C. 355-592; W. M e t z ,  Das karolingi- 
sdie Reichsgt (1960), S. 45 B. 

"9 V e r h e i n , S . 3 8 8  5. 
"9) Ebd. S. 347 f. 
"31) Cap. 1, S. 252 f. W. M e r z ,  Die Weißenburger Prekarien der sogenannten 

Breviurn Excrnpla ad describendas ecclesriasticas e t  fiscales, B11. f.  Pfälzische Kir- 
&enges&. U. relig. Volkskde. 34 (1967), C. 160-171. Im Titel des Aufsatzes fehlt das 
Wort rer. 
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Offensichtlich sind dem Kodex nur wenige Beispiele entnommen 
worden, die ausschließlich den Wormsgau betreffen. So nimmt es nicht 
wunder, da5 die genannten Personen im Liber donationum, der ja 
Schenkungen aus dem Wormsgau nur in wenigen Ausnahmefällen ent- 
hält, nicht begegnen. Die Forschung ist sich einig, daß es sich bei diesen 
Aufzeichnungen nicht um bloße Fiktionen handelt. So werden auch 
die Gegenstände der Schenkungen und der klösterlichen Gegenleistun- 
gen im allgemeinen nicht verändert worden sein. Es ging allein darum, 
die vorhandenen Aufzeichnungen über den Klosterbesitz in eine Form 
zu bringen, die einen raschen Oberblick über das Vermögen des Klo- 
sters für die Zwecke der Leistungen an den König ermöglichte. Dies 
war der Sinn der Brevium exenpla insgesamt, ob es sich dabei nun 
um bischöfliches oder klösterliches Vermögen oder um in königlicher 
Eigenwirtschaft stehende Güter handelte. Eine große, das gesamte 
Reich erfassende Iuventarisierung muß beabsichtigt gewesen seinLa4, 
ein Werk, das den Scharfblick Karls Für das Notwendige zeigt, nicht 
aber das Augenmaß für das Mögliche. Die geplante Aufnahme ist nicht 
in der beabsichtigten Weise durchgeführt worden, wer immer damit 
beauftragt gewesen sein mag. Die allgemeine Auftragserteilung jeweils 
am Schluß der Abschnitte läßt ganz offen, wer angesprochen werden 
sollte, ein Beauftragter des Königs oder ein solcher des Klosters. 

Die dabei gebrauchten Wörter breviare und adbreviare bedeuten 
m. E. an dieser Stelle „kurz aufzeichnen". Wir wissen nicht, melche 
Form die Aufzeichnungen des ohnehin nur vermuteten verlorenen 
Weißenburger Kodex hatten. Sie dürften nicht nur wesentlich aus- 
führlicher gewesen sein, sondern auch ungleichmäßiger, und nach al- 
lem, was wir ans dem Liber donationum wissen, haben sie andere Be- 
zeichnungen für die Objekte gebraucht, um die es ging. Für den Zwedr 
der Breviun exrmpla war es wichtig, die Vielfalt der landschaftlichen 
Bezeichnungen zu vereinheitlichen, einen möglichst klaren, einfachen, 
einheitlicheti ,,Begriffsapparat" zu schaffen. Er weicht von demjeni- 
gen, den wir aus den Weißenburger Urkunden kennen, grundlegend 
ab. Abschließendes läßt sich nicht sagen, da der Anfang der Hand- 
schrift, die im Anschlufi an die Buevium exempla auch das Capitzlare 
de villis enthält, verloren ist und die beiden erhaltenen Lagen mitten 

'4.1) Zu diesen Fragen R. K ö  t z  s c h k  e, Kar1 der Große als Agrarpoliriker, in: 
Festschrift Edmund E. Stenge1 (1952), C. 181-193. Dieser letzte Aufsatz Kötzschkes 
ist unvollendet geblieben. Der Empfänger der vorliegenden Festschrift hat das F r a g  
ment für den Druck vorbereitet; vgl. ebd. S. 194. 



in einem Auszug aus einem verlorenen Urbar des Bistums Augsburg 
einsetzen. Sicher aber scheint mir zu sein, da5 in dem Stück durch- 
gehend für den Begriff „Hufec' das Wort mansus eingesetzt worden 
ist, gleichviel was in den Vorlagen ursprünglich stand. Diese Ansicht 
soll im folgenden noch kurz begründet werden. 

Alle Auszüge der Brevium exempla aus Weißenburger Urkunden 
verzeichnen mansi deutlich in der Bedeutung ,Hufe", obwohl im ge- 
samten Liber donationum diese Bedeutung an keiner Stelle eindeutig 
nachzuweisen ist. Die mansi der Exempla gliedern sich konsequent in 
mansi vestiti und mansi absi, besetzte und uiibesetzte Hufen, die, wie 
wir uns erinnern, gelegentlich auch sonst in der Weißenburger Ober- 
lieferung auftauchten, aber doch nur höchst selten. Gar nicht unter- 
schieden werden im Liber donationum freie und unfreie Hufen, da 
die hobae ausschließlich mit Unfreien besetzt sind. Die Beispiele da- 
gegen unterscheiden in, man muß schon sagen: bürokratischer Weise, 
mansi serviles und mansi ingenuiles, die allerdings nur aii zwei Stellen, 
in Nr. 17 und in Nr. 22 auftreten. Was hier in der Vorlage gestanden 
hat, steht dahin; hobae ingenuiles kennt die Weißenburger Uberlie- 
ferung der fränkischen Zeit jedenfalls nicht. Es ist nicht auszuschließen, 
daß sie in den Exempla fingiert worden sind, weil es sie anderwärts 
gab und man für den Zweck des Textes, der von feststehenden Begrif- 
fen in einer feststehenden Ordnung ausging, auch Beispiele für freie 
Hufen haben wollte, während die sonstigen Angaben kaum inhalt- 
l i che~~  Verdacht erwecken. Wohl aber müssen sie formal stark über- 
arbeitet sein, und zwar nicht nur in Hinblick auf das Formular, das 
bei den Prekarien der Exempla nur das stilistische Schema tradidit ad  
ipsum monasterium - e contra recepit kennt, entsprechend bei den 
Benefizien hubet (in) benefcium. Wie die Weißenburger Urkunden 
wirklich aussehen, lehrt ein Blick auf die Nummern 199 und 19 des 
Liber donationum, auf die Metz als Beispiel für precariae remunei-a- 
toriae hingewiesen hat14? Sie stammen aus der vermuteten Abfassungs- 
zeit der Brevium exempla"? Es ist natürlich möglich, da8 die Urkun- 
den Für den vermuteten verlorenen Kodex bereits in Weißenburg über- 
arbeitet worden sind. Aber hatte man dort Grund, ein Weinbergmaß 
pictura einzuführen, während doch in den Urkunden immer nur ca7- 
rada stand? Auch der Ausdruck casa indominicata ist den Urkunden 

'"5 S. 167. 
'48) V e r h e i n  (wie Anm. 141) datiert wohl mir Recht zwisdien 801 und 810115. 

Die beiden Urkunden stammen aus den Jahren 807 und 808. 
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fremd, die ein einziges Mal ctutilis indominicata haben (Nr. 25); in 
sechs prekarischen Schenkungen der Exempla begegnet er dagegen 
nicht weniger als fünfmal, und ebenso ist das Verhältnis bei den Be- 
nefizien. Dazu sind auch diese Angaben durchweg in ein stilistisches 
Schema gepreßt, das so aussieht: cum casa dominicata soundso viele 
mansi. Andererseits zeigt ein Lesefehler in Nr. 10, daß es sich nicht um 
rein fiktive Angaben handelt, sondern da8 eine Vorlage benutzt wur- 
de: statt ad  carradas steht dort für die Bemessung der Wiesen de prata 
et carra XX. Vor allem hätte man wohl, da man reichlich von in For- 
meln üblichen unbestimmten Ausdrücken wie ad  ipstirß monasterium, 
in ipso pago, iß villa illa Gebrauch machte, sich nicht die Mühe ge- 
macht, durchweg Personennamen und in der Mehrzahl der Fälle auch 
Ortsnameii des Wormsgaus einzusetzen. Wie Weißenburger urbariale 
Aufzeichiiuiigen aussehen, zeigt ein Bruchstück eines verlorenen Ur- 
bars, das spätestens dem 10. Jahrhundert eiitstammt14G.'. 

An keiner Stelle der Exempla wird Adrerland erwähnt, das doch 
vor- in den Weißenburger Urkunden, nach icrrnales bemessen, so häufi, 

kommt. Der mansus uiiifaßt offensichtlich das Adrerland mit, iiicht 
aber die Wiesen und Weiiiberge, die stets gesondert genannt werden. 
Ebenso fehlen Angaben über das zur casa indominicata gehörige, iii 
Eigeilwirtschaft gehaltene Land, das zur Zeit der Eiitstehung der 
Quelle in WeißeiiLurg mit Sicherheit nicht nach Hufen bemessen 
wurde. Diese Angaben waren wohl deshalb uninteressant, weil dieses 
Land von Abgaben und Diensten aii den König befreit war. Mög- 
licherweise sind aus den iurnales des Herrenlandes mansi ingenuiles 
berechnet worden, docll spricht dagegen, daß diese an den beiden Stel- 
len, ail denen sie vorkommen, als mansi ingenuiles vestiti erscheinen, 
was doch nur heißen kann „mit Bauer11 besetzte freie Hufen". Ob der 
mansus zugleich als Adrerfläche von bestimmter Größe gedacht war 
und ob der mansus ingenuilis dann größer gewesen wäre als der man- 
sus servilis, ist nicht ersichtlich, aber nicht unwahrscheinlich. An keiner 
Stelle wird die Hofstatt erwähiit, deren Eigenschaft als Kern und 
Rechtsträgerin alles weiteren Zubehörs uns in den Weißenburger Ur- 
kunden so deutlich entgegengetreten ist. Anders ist dies in dem dem 
Hof Staffelsee des Bistums Augsburg gewidmeten vorhergehenden 
Abschnitt der Brevium exempla, wo wenigstens beim Herrenhof curtis 

'd83.) H. B ü t t n e r ,  Bruciirrück einer Weißenburger Güterverzeiciinirrer der 10. 
Jahrhunderts, ZGORh NF 53 (1943), S. 547 ff. 



und casa unterschieden werden und auch die nach iurnales bemessene 
terra arabilis des Herrenhofs auftritt; die mansi, geschieden in in- 
genuiles und serviles, westiti und absi, gehören zur curtis, nicht zur 
casa dominicata wie in den Weißenburger Beispielen. Die Beschrei- 
bung der Königshöfe im dritten Teil der Brevium exempla unterschei- 
det im Hinblick auf die Gebäude sala regalis, domus regalis, casa re- 
galis je nach der Art der Baulichkeiten. Rechtsträger aber ist der man- 
sus: item de mansionilibus quae a d  supra scriptum mansum aspiciz~nt'~7 
wird formuliert, obwohl vorher von einem mansus gar nicht die Rede 
war. Hier hat das Wort keineswegs die Bedeutung „Hufeu, sondern 
bezeichnet die Zentrale des fiscus dominicus, von der mansionilia als 
weitere Unterzentren abhängen. Zum mansionile gehört die umzäunte 
curtis, hier deutlich die Hof~ta t t '~"  Von den Hufen der Bauern ist 
nicht die Rede. 

Man sieht, wie Xlteres und Jüngeres sich in den Brewiunz exempla 
in merkwürdiger Weise mischen. Am weitesten ist die Rationalisierung 
in dem Weißenburg betreffenden Abschnitt getrieben. Hier ist die 
dort heimische hoba schematisch durch einen mansus ersetzt worden, 
der etwas anderes war als der Weißenburger mansus. „Wenn auch nach 
dem bisherigen Stand unseres Wissens nicht behauptet werden kann, 
daß diese später so ungemein häufige Landhufe unter Kar1 und seiner 
Verwaltung eingeführt worden sei, so hat sie gewiß damals weithin 
Verbreitung gefunden und sich zu einer immer mehr angewendeten 
Norm des bäuerlichen Besitztums entwickelt, weit in mittelalterliche 
Zeiten hinein." Dies ist der letzte Satz überhaupt, den Rudolf Kötzsch- 
ke nach einem langen Forscherleben in einer wissenschaftlichen Ab- 
handlung niedergeschrieben hat'49, bevor ihm der Tod die Feder aus 
der Hand nahm. Man wird ihm zustimmen müssen, der „bisherige 
Stand unseres Wissens" hat sich seither nicht geändert. 

Ungelöst bleibt damit allerdings das Problem der hoba, die dem 
mansus vorherging. Wir haben einen gewissen Einblick gewonnen in 
die Ursachen und den Hergang der Gleichstellung von Hufe und 
Mansus, die später auch in Weißenburg tatsächlich vollzogen worden 
ist150; sie hat dazu geführt, daß in lateinisch geschriebenen Quellen 

"3 Cap. 1, S .  254. 
143 C. 254 E. 

Wie Anm. 144, S. 193. 
'") Vgl. den Liber poiieirionirm des Abts Edelin, den dieser um 1280 anlegen lief) 

und den Z e u ß  in den Tradiriones possesiionerque Wizenburgenncs 1842 C. 269 ff. 
abegdmckr hat, wo freilich aus einem älreren Liber porresrionum und wohl auch aus 
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das Wort hoba mehr und mehr durch mansus verdrängt wurde, wäh- 
rend es in der Volkssprache lebendig blieb und in die Schrifiquellen 
zugleich mit der Volkssprache eindrang. Das Wort mansus ist nicht wie 
villarelwilari > Weiler zum deutschen Lehnwort geworden, sondern 
es waren die ,,Hufens', die vielerorts bis ins 19. Jahrhundert hinein die 
Grundlage der bäuerlichen Wirtschafi und des bäuerlichen Abgabe- 
Wesens bildeten. Mit Hilfe der WeiDenburger Quellen allein wird man 
das Problem des Verhältnisses von Hufe und Mansus nicht lösen kön- 
nen, sondern nur durch breit angelegte Forschungen, die die gesamte 
Uberlieferung der merowingischen und karlingischen Zeit in Frank- 
reich und Deutschland unter Berücksichtigung der jeweiligen Art der 
Aufzeichnung und der Provenienz in Betracht ziehen. Immerhin wol- 
len wir versuchen, das zusammenzufassen, was wir aus dem Liber do- 
nationum ermitteln konnten. 

Das besiedelte Land ist im 8. Jahrhundert vollständig in Marken 
eingeteilt. Das franko-lateinische Wort marca wird lateinisch durch 
finis wiedergegeben. Die Abgrenzung ist somit der wesentliche Begriffs- 
inhalt der Mark. Genannt werden diese Marken nach ihrem Haupt- 
ort (702 in marca Semheim, Nr. 44; 711 infra marca Munefrido 
uilla = Minwersheim, Nr. 169)l5I. Auch Ortsnamen mit dem Grund- 
wort villare können den namengehenden Mittelpunkt von Marken 
bezeichnen (742 in murca inter Pruningesuitilare = Preuschdorf et 
Marcaberganesuuilare = Merkweiler; inter = sowohl als auch, NI. 7). 
Es kommt aber auch vor, daß ein Weiler in der Mark eines anderen 
Ortes liegt (713114 in Cilbociaga marca = Hilbesheim in Remune 
uuilare [unbekannt], Nr. 244). Dies dürfte bei Ausbauorten, die hiu- 
fig Namen mit dem Grundwort villare erhielten, ursprünglich die Re- 
gel gewesen sein. Erst nachträglich bekamen sie eigene Marken (790 in 
uilla uel in marca RimÜÜuileri, Nr. 219. Vgl. Anm. 27). Diese Orte 
wurden vielfach nach dem Ortsgründer benannt, doch konnte im 
Bestimmungswort nach dessen Tod der Personenname wechseln (721 
Auduine uel Erialdo uilleri = Ottweiler, Schenker ist Uueroaldus mo- 
nacus filios Auduuino comitem quondam, NI. 243). Neben den Orts- 
gemarkungen gab es auch Waldmarken, die anscheinend zur Rodung 

Urkunden, die nach der Vorrede ebenfalls benutzt wurden, no& immer hobae neben 
den zweifcllor als Hufen aufzufassenden rnanri auftreten. Eine Neuausgabe wäre 
dringend erwünscht. Im übrigen wird auf die Anm. 36 zitierte Arbeit von A. S c h ä -  
f e r verwiesen. 

lS1) Die Beispiele dieser Zusammcnfarsung sind willkürlich herausgegriffen. 



und Anlage künftiger Dörfer bestimmt waren (de terra arabili iurna- 
les X in campo uno simul cum marca de rilua et in aliis locis dzas 
stirpis ad  stirpandum cum pascuis aquis aquarumque decursibzs in 
tribus illis locis in supra scripta marca; Görsdorf 712, Nr. 186). Der 
Ausdruck sors, der gelegentlich vorkommt (Waldhambach 724, Nr. 
262), könnte es nahelegen, daß diese Waldanteile erlost worden sind, 
auf welche Weise und von welchem Vorbesitzer bleibt dunkel. Wald 
lag aber auch in den Markungen bereits bestehender Dörfer (Rimo- 
ur~ilare unbek. b. Hilbesheim 741 silna quod in ipsa fine uel in ipsa 
marca uisus sum habere, Nr. 235) und war dort in portiones an Ein- 
zeleigentümer zerteilt (Nr. 244 wie oben). Nicht deutlich wird, in wel- 
cher Weise sich diese Wälder von den wiederholt genannten forestes 
abhoben, die sich ebenfalls in Privatbesitz befanden (Nr. 196 Lem- 
bach 792, Nr. 192 Waldhambach 713, Nr. 211 Rimsdorf 798). Was 
eine forestis perfecta (Nr. 4 von 743) ist, weiß ich nicht zu sagen. 

Innerhalb der Gemarkungen gab es außerhalb der Ortschaften Ak- 
kerland, Wiese, Weide, Wald, Gewässer, wie aus den Pertinenzfor- 
meln immer wieder hervorgeht. Vom Wald war bereits die Rede. Die 
&&er heißen terrae (arabiles) oder campi, beides tritt mitunter neben- 
einander auf (z. B. Nr. 15 Görsdorf 727/39), auch agri, womit aller- 
dings auch die gesamte Gemarkung gemeint sein kann (Nr. 136 Betsch- 
dorf 745 in agris uel in finnis; vgl. auch Nr. 58 in ipsos agros 739). Ein- 
zelbelege erübrigen sich ebenso wie für die prata, die nach Fuder Heu 
bemessen werden und damit Einstallung des Viehs im Winter für das 
7. Jahrhundert bezeugen, und die pascua, womit sicherlich nicht die 
Waldweide'j2, sondern die Brachweide gemeint ist. Ob wilde Feld- 
graswirtschaft oder eine wie immer geordnete Wechselwirtschaft be- 
trieben wurden, ist aus den Quellen nichr ersichtlich. Bei den aquae 
handelt es sich vielleicht um stehende, bei den aquarum decu~sus um 
fließende Gewässer; in den meisten Fällen wird in den Pertinenzfor- 
meln ein ideeller Anteil gemeint sein. 

Die an das Kloster geschenkten Ländereien befanden sich, wenn ich 
recht sehe, durchweg im Eigenbesitz des Schenkgebers (alodis Nr. 39, 
234, 202, 18 usw., alle vor 725; res propria Nr. 6 von 699; proprietas 
Nr. 161, 160, 127, 177, 172 usw. aus der Zeit von 816 bis 830; quic- 
quid in proprium dominari uidemur Nr. 151 von 840; predium meum 
Nr. 273 von 838); die verschiedenen hierfür verwendeten Ausdrücke 

'52) Diese wird anders ausgedrückt: rilua ibidem (Weitbrucb) mihi arpicientem ad 
porcos crarrare plus minws XV., Nr.  4 vom 743. 
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bedeuten offensichtlich das gleiche. Audi Frauen konnten Allodialbesitz 
haben (z .  B. Nr. 169 Minwersheim 711 de terra iurnales X X X  ipsa 
est de alode ariole mee nomen Guntrudis). Auch die Morgengabe oder 
das Wittum der Frauen wurde als Eigengut betrachtet (de libeldute 
mea quod mihi maritus mews secum more legum tradidit, vorher heißt 
es de re mea propria; der Konsens des Sohnes wird beigezogen. Nr. 6 
von 699). Neben dem Eigengut, das von Vater und Mutter ererbt 
wird, steht das erkaufte Grundeigentum (tantumcumque in ipsa marca 
genitor meus mihi dereliquid et ego dato precio conparaui, Nr. 141 
von 746, Schenkgeberin ist die deo sacrata Theotlindis; portionem 
meam quam de alode parentum meorum mihi legibus obuenit tam de 
patemium quam de maternium seu de conparato uel de qualecumque 
inienio; Nr. 247 von 727136. Die Beispiele ließen sich leicht vermeh- 
ren). Kaufeigen wird als conparatus oder adtractus bezeichnet. Man 
gewinnt den Eindruck einer verhältnismäßig großen Beweglichkeit des 
Grundeigentums schon um das Jahr 700. Auch das Kloster selbst hat 
in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens bedeutenden Grundbesitz 
durch Kauf erworben. Auch Benefizialleihe tritt schon früh auf. So 
werden 736137 für 20 Pfund vom Herzog Ländereien zur freien Ver- 
Fügung verkauft, die der Vater des Käufers als benefcium innegehabt 
hatte (Nr .  35). 

Die Ortschaften selbst werden als villae oder villaria bezeichnet; 
beide Wörter begegnen sowohl in den Namen wie als Appellativa. Die 
Bezeichnungen civitas, castrum und vicus bleiben hier außer Betracht. 
Das volkssprachliche Wort für villare ist wilari „Weiler"; das für 
villa kennen wir nicht, denn ein Schluß von den teilweise wechselnden 
Ortsnamengrundwörtern auf das Appellativum ist kaum zu ziehen. 
V o m  Standpunkt der heutigen Siedlungsforschung aus sind alle im 
Liber donationum faßbaren ländlichen Ortschaften als Dörfer zu be- 
zeichnen. Selbstverständlich können sie größer oder kleiner gewesen 
sein, doch gibt es keine Anzeichen für Einzelhöfe. Die Ortsformen 
sind nicht bestimmbar. Ober die Flurformen läßt sich nur sagen, daß, 
wenn wiederholt Lage von geschenkten iurnales in uno campo her- 
vorgehoben wird, eine gewisse Gemengelage die Regel gewesen sein 
wird, über deren Formen sich aber nichts aussagen läßt. 

Die Ortschaften bestehen aus Hofstätten, wie dies oben im einzel- 
nen auseinandergesetzt worden ist. Die lateinische Bezeichnung ist 
mansus, curtilis oder curtile, arealis, area. Belege brauchen an dieser 
Stelle wie auch für das folgende nur in Einzelfällen nochmals gegeben 
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zu werden. Die Hofstatt des Herrenhofs (curtilis indominicata, Nr. 25 
Preuschdorf 805) unterscheidet sich von den sonstigen Hofstätten wohl 
nur durch die Größe und vielleicht dadurch, daß sie umzäunt war, 
doch sind Zäune auch für die mansi der Bauern wahrscheinlich. Die 
Hofstatt ist der rechtliche Kern des freien wie des abhängigen Besitzes. 
Ursprünglich sind alle anderen Bestandteile des agrarischen Wirt- 
schafis-,,Betriebst' nur ihr Zubehör. Auf der Hofstatt stehen die Ge- 
bäude, in der Regel als casa et scuria, Haus und Scheuer, bezeichnet. 
Besondere Stallungen für das Vieh kommen nicht vor. Es wird mit im 
Wolinhaus der Bauern untergebracht gewesen sein153. Zur Hofstatt 
gehört auch der Garten (hortus). 

Zu den Höfen gehören als Wirtschafisiläche vor allem Ackerland 
und Wiesen. Jenes wird nach iurnales bemessen, diese nach Fuder Heu- 
ertrag, wobei das Grummet wohl unberücksichtist blieb. Das zum 
Herrenhof gehörige Land hieß terra indominicata (NI. 3 von 739, 
Nr. 1 von 742) oder terra salica (NI. 193 von 764); auch territoria 
werden erwähnt, ein Wort, das im Liber donationum nur im Plural 
vorkommt (Nr. 79 vom 787190, Nr. 25 von 805, Vollständigkeit der 
Belege ist wie überall nicht beabsichtigt). Der letzte Beleg, der sich auf 
Preuschdorf bezieht, enthalt auch eine Größenangabe: terreturiis 
iurnales LXX prata ad carradas X gehören zum Herrenhof. Das ist 
wesentlich mehr, als man für eine Bauernstelle erschließen kann (vgl. 
auch Nr. 204 von 851). 

Daß der Schenkgeber im Dorfe selbst wohnt, wird nur selten gesagt. 
Dagegen erscheinen als Bewohner der Dörfer mancipia außerordentlich 
häufig, auch als Objekte der Veräußerung. Dann werden sie nicht sel- 
ten namentlich genannt, nach Familien im heutigen Sinn (mit uxor 
und liberi) geordnet. Nur in den Pertinenzformeln gibt es accolae 
(2. B. in Nr. 38, 240, 242, 192, 41, 261, alle vor 720). Wie man dies 
deuten soll, möchte ich dahingestellt sein lassen. Eiufluß eines Formel- 
buchs ist nicht unmöglich. Auch Halbfreie oder Freigelassene (liberti) 
kommen in Pertinenzformeln vor (z. B. Nr. 45 Preuschdorf 719; Nr. 
14 verschiedene Orte 739). Auch hier ist Einfluß eines Formiilars nicht 
auszuschließen, doch ist zu berücksichtigen, daß Freilassungen zugun- 
sten des Klosters in einer nicht ganz geringen Anzahl von Fällen be- 
zeugt sind (2. B. Nr. 126 von 788, Nr. 68 von 797, Nr. 191 von 80[6], 
Nr. 166 von 837), wenn auch erst aus späterer Zeit. Freie begegnen 

lsS) Der ,Saale (sala) des Herrenhofs, der danach Salhof heißt, zeichnete sich 
offenbar als ein Gebäude aus, das nidit zusleich den Stall enthielt. 
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unter der einschlägigen Bezeichnung (liber, ingenuus) als Dorfbewoh- 
ner überhaupt nicht. Frei sind die Schenkgeber. Aus rechtlichen Grün- 
den ist dieser Schluß zwingend, zumal bei Schenkungen niemals eine 
Genehmigung außer der bestimmter Mitglieder der eigenen Familie 
(häufig auch der Ehefrau) notwendig ist. Uber die mögiicherweise 
freien Entrichter von jreta, stuafa und haribanno in Preuschdorf und 
Gorsdorf ist oben gesprochen wordenL5&. 

Von den im Dorfe angetroffenen mancipia wird immer wieder ge- 
sagt, daß sie im Dorfe ,wohnen" (commanentes, z. B. NI. 38,192,202, 
41,261,227, alle vor 720). Nach dem Sprachgebrauch der Weißenbur- 
ger Urkunden kann dies nichts anderes als eine wenn auch in bestimm- 
ter Hinsicht eingeschränkte wirtschaftliche Selbständigkeit bedeuten. 
Die mancipia bewirtschafteten ihre Bauernhöfe und waren daneben 
zu Diensten auf dem Herrenhof verpflichtet. Mit aller Klarheit geht 
dies aus einer Urkunde von 774 hervor: illa mancipia que super ipsa 
terra commanere uidentur illorum opera I I I  dies in ebdomada, et si 
necessitas fuerit ad maiora opera quatuordecim noctes ueniant ad 
ipsa opera (Nr. 63 betr. Dörfer im Speyergau). Es ist deutlich, daß 
diese Unfreien die Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Bestellung der 
eigenen Wirtschaft verwendeten, schon bevor sie an das Kloster ge- 
schenkt wurden. Hufen werden dabei nicht genannt, obwohl dies 
zu erwarten wäre, wenn es sie gegeben hätte (super ipsa terra). Solche 
Höfe erscheinen in den Urkunden oft, wenn auch nicht mit besonderer 
Bezeichnung, was in der Natur der Sache liegt: sie waren noch nicht 
zu festen Einheiten geworden, wenn auch vielleicht der Sache nach, 
so doch nicht rechtlich. Ein deutliches Beispiel liegt 799 aus Wiuters- 
dorf vor: seruum I nomine Otgis et quicquid in illa marca uisus est 
habere (Nr. 27), ein noch deutlicberes 787 aus Dürningen: de terra 
araturie iurnales X X I  et de prada carradas I I I I  et manso I ,  ubi seruus 
casam et scuriam uel ortum stabilire, et uineam I ,  ubi carrada potest 
colligere de uino (Nr. 83). Grundbesitz dieser Art und Zusammen- 
setzung, wenn auch verschiedenen Umfangs, wird dem Kloster häufig 
übereignet (NI. 148, 140, 120, 28, 20, 158 usw.). Nicht alle Beispiele 
sind in der gleichen Weise überzeugend, am ehesten wohl die, wo zu- 

'64) Erst im Liber poserrionum des Abts Edelin aus dem 13. Jahrhundert begeg- 
nen in Poitz freie Leute: in hzobis X X X I I I  liberi hominer redent, manri ingenuales 
rrestiti X X X I I I ,  dann folgen die Abgaben und Dienste; Ausgabe von Z e u s r ,  
C .  275. Die Vorlage dieses Teils des Urbzis (Nr. 1-25) dürfte noch aus dem 7. Jahr- 
hundert stammen; vielleichr handcli er sich bei diesem in sich geschlosrenen Teil um 
ein Stüdr des in der Vorrede C.  269 erwähnten älteren Liber possessianum. 
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gleich Unfreie geschenkt werden. Aber schon bei dem Wittum der 
Eppha (Nr. 6 von 713 vgl. oben C. 56) fragt man sich, ob sie die von 
ihr geschenkte Hofstatt mit 8 Tagwerk selbst bewirtschaftet hat, han- 
delt es sich doch kaum um ihren Gesamtbesitz, und selbst bei dem Ver- 
kauf des Adalgis in Görsdorf von 695 (NI. 46), der ja zwei mancipia 
commanentes, Liuba(ne) und Adalmut, einschließt, dürfte es sich um 
eine solche unfreie Bauernstelle gehandelt haben, zumal das peculiare 
der beiden Unfreien eingeschlossen wird. Solches peculiare, das sich 
nach der Wortbedeutung - mindestens auch - auf das Vieh erstreckt 
haben wird, begegnet in den Weißenburger Urkunden relativ oft (ein 
weiteres sehr frühes Beispiel NI. 227 von 718, Waldhambach). In den 
so beschaffenen Dörfern sind seit dem Beginn des 8. Jahrhunderts 
hobae nachzuweisen. Daß dies nicht früher der Fall ist, kann Zufall 
sein oder auch nicht; ich möchte mich aus gleich darzulegenden Grün- 
den eher für die erste Möglichkeit entscheiden. Es kann keine Rede da- 
von sein, daß die Dörfer vollständig in hobae aufgegliedert gewesen 
seien, dies hat schon Caro gesehen, sondern es gab daneben stets un- 
verhuftes Land nicht nur in Herrenhand, sondern mit Sicherheit auch 
in bäuerlicher Bewirtschaftung. An Umfang dürfte es das ganze 8. 
Jahrhundert hindurch das Hufenland erheblich übertroffen haben. 

Die hoba umfaßte, wenn ich recht sehe, in erster Linie das Ackerland. 
Area und prata gelten als Zubehör, so 760 in Uhlweiler (Nr. 179). 
767 heißt es in Merkweiler und Preuschdorf: hoba una quem Adal- 
harius tenet cum omni integritate quicquid ad ipsa hoba aspicere 
uidetur (Nr. 91), 760 in Lembach: hobas II  Uualdolfum ctrm t~xore 
sua Bilihilda cum boba sua et peculiare eorum et hobam Dongisi cum 
omni adiacentia ad ipsam hobam pertinentem (Nr. 170), 774 in Wey- 
ersheim sogar dimidia boba . . . in ipsa curtile (Nr. 54) oder in Lem- 
bach 777 hobas I11 cum curtiles (Nr. 95). Die Beispiele lieDen sich 
leicht vermehren. Eine gewisse Umkehrung des Rechtsverhältnisses ist 
eingetreten. Das Ackerland ist nicht mehr Zubehör der Hofstatt, son- 
dern diese ist Zubehör des als Hufe formierten Ackerlandes, so daß 
schließlich die Hofstatt ganz unerwähnt bleiben kann: 798 in Cazfeld 
(wüst b. Truchtenheim): boba I quam Ruadgerus hubet cum casa et 
scuria (NI. 22). Zahlt man hierzu die auch in Weißenburg überliefer- 
ten Maßangaben (vgl. oben S. 42 f.) und die Angaben über ganze und 
über Bruchteile von Hufen, so liegt die Vermutung nahe, daß die 
hoba ursprünglich eine Maßeinheit für das zu einem von Unfreien 
selbständig bewirtschafteten Bauernhof von bestimmten Eigenschaften 
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gehörige Ackerland war. Hierfür spricht auch eine Wendung von 
7[66] in Preuschdorf: hobam I ad seruo uno (Nr. 103). In Cazfeld 
werden 739 unter ausdrücklicher Ausnahme der terra indominicata 
hobas 1111 aut amplius geschenkt (Nr. 3), so da8 man den Eindruck 
gewinnt, daß aus Anlaß der Schenkung an das Kloster die Hufen erst 
vermessen werden sollten. Die Größe dieser Maßeinheit Iäßt sich im 
Liber donationum nur in einem Falle mit 30 iurnales bestimmen (Nr. 
156), und dies war, wie wir aus anderen Quellen wissen, eine weit ver- 
breitete Hufengröße. Aber auch andere Größen sind anderwärts über- 
liefert, und sehr genau wurde wohl nirgendwo gemessen. Wir kennen 
auch auf Weißenburger Besitz aus Ratzweiler hobae, die größer waren 
als 30 Tagwerk. 

Welche Eigenschaften inußte eine Bauernstelle haben, um mit einer 
hoba oder wenn man will als hoba ausgestattet zu werden? Diese 
Kernfrage kann ich zur Enttäuschung der Leser und sicherlich auch des 
Jubilars aus dem Weißenburger Material nicht schlüssig beantworten, 
sondern allenfalls die Richtung andeuten, in der eine Antwort viel- 
leicht zu suchen ist. Schon die soeben angeführten Beispiele haben er- 
geben, daß die hobae teilweise zusammen mit ihrem namentlich ge- 
nannten Inhaber veräußert werden, wobei auch dessen Familienaii- 
gehörige bisweilen genannt sind. Diese Beispiele ließen sich vermehren 
(vgl. etwa Nr. 248, 1, 131, 58, 135 nsw.). Die Unfreien wohnen auf 
ihrer hoba (maneue Nr. 58, commanere Nr. 93 u. ö., possidere Nr. 248, 
habitare Nr. 125) oder sie haben sie inne (hahere Nr. 22, tenere Nr. 
36). Selbstverständlich darf nicht übersehen werden, daß auch hobae 
ohne Unfreie veräußert wurden, doch kennen wir die jeweiligen 
Gründe nicht. Man wird vermuten, daß Unfreie von ihren hobae ent- 
fernt werden konnten, obwohl kein Fall bezeugt ist, wo dies einfach 
lirafl einseitiger Willenserklärung geschah. Nach dem Gesamteindruck, 
den die Weißenburger Urkunden vermitteln, darf man vielleicht an- 
nehmen, daß der Inhaber einer h o b ~  in einem festeren Verhältnis zu 
der von ihm bewirtschafteten Bauernstelle stand als derjenige, der nur 
mansus und iurnales innehatte. 

Diesem besseren Besitzrecht müßten, soll die Hypothese einen öko- 
nomisch verständlichen Sinn erhalten, doch wohl höhere Leistungen 
gegenübergestanden haben, die sich nicht im dreitägigen Dienst allge- 
meinster Art erschöpften, sondern auch Abgaben von Naturalien und 
Sonderleistungen umfaßten oder den üblichen Dienst durch solche 
Sonderleistungen ersetzten. Aus dem Liber possessionum des Abts Ede- 
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lin kennen wir diese Leistiingen, und wir vermuteten, daß der erste 
Teil (Nr. 1-25) auf eine ältere Vorlage wohl noch des 9. Jahrhunderts 
zurückgeht. Er zeigt, daß der verzeichnete Klosterbesitz mit Ausnahme 
des Herrenlandes, das an jedem Ort  (nicht in Altenstadtlweißenburg) 
vorhanden war, vollständig in hobae aufgeteilt ist, eine Leistung des 
Klosters, deren Zustandekommen weiterer Untersuchung wert wäre15j. 
Erst von Nr. 26 an erscheint der Ausdruck terra salica. Diese wird 
nicht nach iurnales, sondern nach mansi bemessen. Der mansus ist an 
diesen Stellen offenbar ein eine bestimmte Zahl von iurnales haltendes 
Flächenmaß: de terra salica mansos VI et iz~rnales X (Nr. 63). Auch 
das Bauernland liegt in mansi, und dies sind zweifellos Hufen, wie sie 
im Mittelalter unter dieser Bezeichnung überall entgegentreten. Es 
gibt gegenüber dem ersten Teil ab Nr. 26 noch andere Unterschiede 
(Nennung von Kirchen und Zehnten, forastes), die auf sich beruhen 
mögen. Eine andere Vorlage liegt zugrunde, aus welcher Zeit mag da- 
hingestellt bleiben. Sicher ist eines: Was die Brevium exempla einst 
angestrebt hatten, war jetzt vollzogen. Der gesamte Klosterbesitz 
wurde nach mansi bemessen. Die an den König zu entrichtenden Ab- 
gaben dieses Teils des Urbars sind seit H e u ~ i n g e r ' ~ ~  wiederholt be- 
sprochen worden, und man wird nach dem Einfluß des Königtums auf 
die Organisation der Weißenburger Grundherrschaff fragen müssen. 

Festzuhalten bleibt, daß der Grund und Boden, der bis zur Mitte des 
9. Jahrhunderts durch Schenkung an das Kloster gelangte, eine solche 
durchgehende Gliederung in Hufen nicht erkennen Iäßt, da8 der 
mansus in diesen Urkunden etwas anderes war als später im Urbar 
und daß in der Frühzeit auch hobae nur verhältnismäßig selten gebil- 
det worden sind. Man wird dabei im Auge behalten müssen, daß wir 
im Liber donationum den Zustand vor dem Obergang der Besitzungen 
an das Kloster kennengelernt haben, also den des weltlichen, nicht des 
kirchlich gewordenen Besitzes im Elsaß und im Saar- und Seillegau. 
Wie es zur durchgehenden Verhufung des Klosterbesitzes kam, kann 
man nur vermuten, und der Prozeß, der schließlich zur Gleichsetzung 
von Hufe und Mansus führte, läßt sich allein mit dem Weißenburger 
Material nicht aufhellen. 

Wir werfen zum Schluß einen Blick auf die Karte, die dieser Ab- 

' 5 5 )  Vg1, vorläufig W. M e t = ,  Dar Kloster WeiRenburg und der Vertrag von Ver- 
dun, in: Speculum hirtoiiale. Festschr. f. J. Spörl (1965), C. 458468; S c h ä f e r  (wie 
Anm. 37) passim. Ein Rcichsgxrurbar halte idi nicht für mahircheinlich. 
13 B. H e u s i n g e r ,  Servitium rcgü in der deuudien Kaiserzeit (1922), S. 67. 
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handlung beigegeben ist und die die geographische Verbreitung der an 
Weißenburg gelangten hobae zeigt. Sie bietet ein überraschendes Bild. 
Obwohl das Kloster schon früh - und auch späterhin - reiche Schen- 
kungen im Saar- und Seillegau erhielt, ist das Verbreirungsgebiet der 
hobae doch fast ganz auf das Elsaß beschränkt. Der Mangel an Belegen 
für das Gebiet nördlich des Selzbaches um Weißenburg selbst ist in der 
Oberlieferung bedingt und aus der Betrachtung auszuscheiden: hier 
fehlt das verlorene Kartular für Speyer- und Wormsgau; die Grenze 
des Speyergaues war der Selzbachl". Der Anschluß des Vorkommens 
von hobae nach Norden ist gesichert, auch durch die Lorscher Uber- 
lieferung. Anders liegen die Dinge im Westen der Vogesen. Nur dort, 
wo die Verkehrsstraße der Zaberner Steige das Gebirge durchquert, 
gibt es auch hier in der Gegend von Dürste1 einige Belege, die aller- 
dings sehr früh mit Ottweiler 70516 beginnen. Zieht man die Karte 
der frühen Schenkungen zu Rate, die deren Häufung im Westen des 
Gebirges erkennen lißt,  so wird man nicht daran zweifeln, daß Wort 
und Sache hoba von Osten über die Vogesen nach Westen vorgedrun- 
gen sind. Dies aber bedeutet, daß das Wort hoba im Elsaß älter sein 
muß als im Saar- und Seillegau, und was für das Wort gilt, gilt auch 
für die Sache, wenn unsere Ermittlungen über den ursprünglichen 
Sachinhalt des Wortes mansus zutreffen. Dies bedeutet, daß die hoba 
im Elsaß tief ins 7. Jahrhundert zurückreichen muß. Andererseits ist 
nicht zu übersehen, daß hobae nicht nur in Orten mit ,,altene Orts- 
namengrundwörtern vorkommen, sondern auch in den Orten auf 
-darf um den Hagenauer Forst und vor allem auch in -weiler-Orten, 
die als Ausbauorte gelten müssen. Man wird schließen müssen, daß 
der Prozeß der Bildung von hobae, den wir noch im 8. Jahrhundert 
glaubten vereinzelt beobachten zu können und der im 9. Jahrhundert 
zu einer Verhufung des gesamten Weißenburger Grundbesitzes geführt 
zu haben scheint, sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt hat. Wann 
er begann, ist schwer zu sagen. Die im 5. Jahrhundert nach England 
wandernden Stämme haben das Wort nicht mitgenommen, sondern 
ein neues Wort hid gebildet, doch was besagt dies für das Elsaß? Mit 
allem Vorbehalt halte ich die hoba - wie später den mansus in der Be- 
deutung „Hufee - für eine von der fränkischen Reichsgewalt ins Le- 
ben gerufene und geförderte Einrichtung, doch ist dies ein Problem, 
das nicht unter Zugrundelegung der Uberlieferung nur eines einzigen 
Klosters gelöst werden kann. 

15') G 1 ö C k n e r (wie Anm. 6) ,  C. 27. 



Z U M  P R O B L E M  D E R  Z E N S U A L I T A T  
I M  H O C H M I T T E L A L T E R  

von K n u t  S c h u l z  

Bevor einzelne, die Zensualität betreffende Fragen im folgenden in 
einem größeren Rahmen zur Erörterung gestellt werden, soll der Ver- 
such unternommen werden, zwar keine Defiiiition, aber eine kurze 
Umschreibung dessen vorzunehmen, was mit diesem Begriff gemeint 
ist. Regionale Unterschiede und zeitlich bedingte Veränderungen lassen 
sich dabei nur sehr bedingt erfassen und sollen dann in einem zmeiteii 
Anlauf so weit wie möglich herausgearbeitet werden. 

Bei den unter verschiedenen Bezeichnungen auftretenden Zensualen 
- alsmichtigste seien genannt: censuales(censuarii, censarii, censionarii, 
censores), ceroceßsuales (Wachszinser) und tribatarii - handelt es sich 
erst einmal um Leute, die, wie es eine Urkunde knapp und präzis 
formuliert, vel sponte ex libertate . . . se tradiderunt, vel sewitute 
liberati aliorum traditione venerunt', also entweder um Freie, die sich 
aus eigenem Entschluß dem Heiligen einer Kirche tradiert haben oder 
um Unfreie, die der Kirche geschenkt wurden, nachdem sie aus der 
Knechtschait befreit worden waren. Die Frage, inwieweit diese unter- 
schiedliche rechtliche Herkunft innerhalb der Zensualität weiter eine 
Rolle gespielt und zu einer entsprechenden Differenzierung geführt hat, 
laßt sich nicht eindeutig beantworten. Generell ist jedoch festzustellen, 
daß der Anteil der Freien, die sich in die Zensualität begeben haben, 
gegenüber dem Zustrom von Unfreien verhältnismäßig gering geblie- 
ben ist. 

Die Verpflichtung der Zensualen bestand primär in der Entrichtung 
eines jährlichen Zinses an den Altar des Heiligen der jenreiiigen Kirche 
- seit dem 10.111. Jahrhundert mehr und mehr als Kopfzins bezeich- 
net -, dessen Höhe bedingt durch landschaftliche Unterschiede und 
die Eintrittsvoraussetzungen zwischen einem und dreißig Pfennigen 
(im Extremfall bis zu 60 Pfennigen) schwankte. Als ,,Normalzinste 

1) Quellen zur Geschichte der Stadt Worms. I. Teil: Urkundenbuch der Stadt 
Worms (hrsg. T. H. B oor), Bd. I [Berlin 1886), Nr. 51, C. 46. 






